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Willkommen in Österreich 
 
Informationen für syrische Flüchtlinge vor der Ankunft 
 

Diese Arbeitsmappe dient zur Vorbereitung Ihres Aufenthaltes in 
Österreich.  
Sie beinhaltet wichtige Informationen, damit Sie sich bereits vor Ihrer 
Ankunft ein Bild davon machen können, wie das  Leben in Österreich 
sein könnte..  
 
Folgender Inhalt ist enthalten: 
 
1. Informationen zum Humanitären Aufnahmeprogramm 
2. Die Reise nach Österreich 
3. Allgemeine Informationen zu Österreich 
4. Sprache 
5. Wohnen 
6. Geld 
7. Transportmittel 
8. Bildung 
9. Arbeit 
10. Familie 
11. Sozialsystem 
12. Gesundheit 
13. Zusammenleben 
14. Religion 
15. Adressen 
 
  

 
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in Österreich! 
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1. Informationen zum Humanitären Aufnahmeprogramm 
 

1. UNHCR identifiziert Flüchtlinge für das Programm und schlägt 
diese der österrechischen Regierung vor. Flüchtlinge können sich 
nicht selbst für das Programm bewerben. 

2. Die endgültige Entscheidung über die Aufnahme in das Programm 
wird von den österreichischen Behörden vorgenommen. 

3. IOM führt vor der Abreise kulturelle Orientierungstrainings durch, 
und übernimmt die Organisation der Reise nach Österreich. 

4. Nach Ihrer Ankunft in Österreich kommen Sie in das 
Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen, ein Ort in der Nähe von 
Wien. Dort wird Ihnen nach einem Interview der Flüchtlingsstatus 
anerkannt, der Sie zu einem Aufenthalt von drei Jahren in 
Österreich berechtigt. Hierfür werden Ihre Daten aufgenommen 
und es wird ein Foto von Ihnen und Ihrer Familie gemacht. 
Zusätzlich werden medizinische Untersuchungen durchgeführt. 

5. Bitte achten Sie genau auf die Schreibweise Ihres Namens, wenn 
Ihre Personendaten bei dem Interview aufgenommen werden. Die 
Schreibweise wird bestimmen, wie Ihr Name in Zukunft in 
Österreich geschrieben werden wird: Ihr Name wird auf der Karte 
für Asylberechtigte, auf Ihrem Konventionspass usw. genau so 
geschrieben werden, wie er bei diesem Interview aufgenommen 
wird.  

6. Nach drei Jahren Aufenthalt prüfen die österreichischen Behörden, 
ob die Gründe, aus denen Ihnen Asyl gewährt wurde, weiterhin 
vorliegen. Wenn ja, erhalten Sie eine unbefristete 
Aufenthaltsberechtigung. Falls sich die Sicherheitslage in Ihrem 
Herkunftsland Syrien allerdings geändert hat, wird Ihr 
Flüchtlingsstatus aberkannt, Sie erhalten keine weitere 
Aufenthaltberechtigung und müssen Österreich verlassen. Wenn 
die Sicherheitslage weiterhin problematisch ist, bekommen Sie 
nach drei Jahren eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. 

7. In Ihrer ersten Woche in Traiskirchen werden Sie auch Ihre Karte 
für Asylberechtigte bekommen. Diese wird Ihr Identitätsdokument 
sein. 

8. Sie werden während der ersten Woche in einer 
Übergangsunterkunft gemeinsam mit anderen Flüchtlingen 
untergebracht sein. Nach den ersten administrativen Schritten wird 
Ihnen eine eigene Wohnung zugeteilt - in manchen Fällen aber 
auch erst eine Übergangswohnung im zugeteilten Bundesland. 
Dorthin werden Sie gebracht  und lernen Ihre Betreuer/innen 
kennen.  
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9. Bei der weiteren Integration wird Sie Ihr/e Betreuer/in der 
Arbeitsgruppe Resettlement (bestehend aus Caritas, Diakonie und 
Rotem Kreuz) unterstützen. Diese Organisationen stellen Ihnen 
zwar nötige Informationen zur Verfügung, das Meiste in Ihrem 
Leben müssen Sie aber selbst organisieren. 
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2. Die Reise nach Österreich 
 

Visa- und Flugvereinbarungen 
Die österreichische Botschaft wird Ihnen ein Visum ausstellen, mit dem 
Sie in Österreich einreisen können. IOM wird für Sie einen Termin bei 
der Botschaft vereinbaren, bei dem Sie Ihr Visum beantragen können. 
IOM wird Ihre weiteren Reisevorbereitungen treffen und Ihren Flug nach 
Österreich buchen. Am Abreisetag werden Mitarbeiter/innen von IOM 
Ihre Dokumente sowie Ihr österreichisches Visum am Flughafen für Sie 
bereitstellen. Des Weiteren wird IOM Sie im Voraus über die 
Gepäcksbestimmungen informieren.  
 
Medizinische Untersuchungen vor der Abreise 
Vor Ihrer Abreise wird IOM nachsehen, ob Sie gesund und fit genug für 
die Reise sind. Diese Untersuchungen beinhalten eine Polio- und eine 
Tuberkuloseüberprüfung. Personen, die sich in einer besonderen 
medizinischen Lage befinden (z.B. schwangere Frauen, kranke Kinder, 
klassifizierte Krankenfälle), erhalten nach der Untersuchung eine 
medizinische Versorgung, die auf ihre medizinischen und individuellen 
Bedürfnisse abgestimmt ist.  
 
Gepäck- und Zollbestimmungen 
Folgende Gepäck- und Zollbestimmungen betreffen Ihre Reise nach 
Österreich: 
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· Die IOM-Mitarbeiter/innen informieren Sie über die erlaubte Anzahl 
an Gepäckstücken, die Sie mitnehmen dürfen. 

· Es sind nur ein aufzugebendes Gepäckstück und ein 
Handgepäckstück pro Person erlaubt. Das Handgepäck muss gut 
verschließbar sein, offene Plastiktüten sind bspw. nicht erlaubt. 
Kosmetikkoffer, Gitarrenkoffer und Laptoptaschen zählen als je ein 
Handgepäckstück. 

· Kinder unter zwei Jahren haben kein Anrecht auf eigenes Gepäck, 
allerdings ist für sie ein Handgepäckstück ODER ein Kinderwagen 
erlaubt. 

· Die Koffer sollten nicht versperrt sein. 
 
Folgende Gepäckstücke dürfen Sie mitnehmen: 

 

1x aufzugebendes Gepäck (max. 30 kg)    
 

1x Handgepäck (max 7 kg) 
 

Wenn Sie mehr als 10.000 EUR in Bargeld oder in Form von 
anderen finanziellen Mitteln mitführen, sind Sie verpflichtet, 
dies beim Zoll anzumelden . Die Mitarbeiter/innen von IOM in 
Österreich sollten in diesem Fall gleich nach der Ankunft in 
Österreich bzw. noch bevor der Ankunftsbereich verlassen 

wird darüber informiert werden. Dieses Geld wird nicht versteuert. Beim 
Zoll werden Sie ein Formular mit Angaben zu dem von Ihnen 
mitgeführten Vermögen ausfüllen. Indem Sie das Formular 
unterzeichnen, bestätigen Sie, dass die auf dem Formular angegebenen 
Informationen korrekt sind – bei falschen Angaben machen Sie sich 
strafbar! 
 
Auf dem Flug nicht erlaubt sind:  

· Frische Früchte und Gemüse, Saatgut oder Fleisch 
· Waffen, Drogen, Sprengstoff, gefährliche Materialien  
· Ohne beiliegende ärztliche Bestätigung in englischer Sprache: 

verschriebene Medikamente, Antibiotika, Insulininjektionen, und 
einige andere Medikamente  

· Verschreibungspflichtige Medikamente: 
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o Am besten in der Originalverpackung mitführen 
o Nur für den eigenen Gebrauch 
o Nicht mehr mitnehmen, als für eine Versorgung von bis zu 90 

Tagen nach der Ankunft nötig ist 
· Raubkopien von Softwareprogrammen, Filmen oder 

Computerbetriebssystemen; 
 
Im Handgepäck nicht erlaubt, aber im aufzugebenden Gepäck zulässig 
sind:  

· Scharfe Gegenstände, wie z.B. Küchenmesser, Taschenmesser, 
Scheren, Rasierer. 

· Mehr als ein Liter an Flüssigkeiten, Parfums, Sprays oder Gel 
· Packen Sie ins Handgepäck nur kleine Flaschen und 

Behälter. Für jede Flasche und jeden Behälter sind 100 
ml Flüssigkeit das Maximum. Die Behälter mit Flüssigkeit 
sollten in einer kleinen, verschließbaren Plastiktüte im 
Handgepäck verstaut werden.  

 
Am Abflughafen am Reisetag 
Kommen Sie am Abreisetag zur vereinbarten Zeit zum Treffpunkt (in der 
Regel drei Stunden vor Abflug). IOM-Mitarbeiter/innen werden vor Ort 
sein, um Ihnen Ihre Tickets sowie Ihr Visum und Ihre Dokumente zu 
übergeben. All diese Dinge werden in eine IOM-Tüte gepackt. IOM-
Mitarbeiter/innen werden Sie beim Check-in und bei der Grenzkontrolle 
unterstützen und Sie zu Ihrem Abfluggate begleiten. Bitte achten Sie 
darauf, dass Sie die IOM-Tüte immer sichtbar bei sich tragen, damit Sie 
identifiziert werden können! 
 
Tipps während der Zeit im Flugzeug 

· Essen Sie, wenn Essen verteilt wird  
· Trinken Sie genug Wasser 
· Flüge mit Kindern: 

o Für Kinder unter zwei Jahren gibt es keine Sitzplätze. Eltern 
müssen diese daher auf ihrem Schoß haben. 

o Wenn eine Familie mit zwei Kindern unter zwei Jahren reist, 
wird ein Sitzplatz für die Kinder zu zweit zur Verfügung 
gestellt. 

o Sie können beim Einsteigen nach einer Wiege für Babys 
fragen. 

 
Ankunft am internationalen Flughafen in Wien 
Nachdem das Flugzeug in Wien gelandet ist, werden Sie von 
Mitarbeiter/innen der IOM, sowie von Mitarbeiter/innen von NGOs aus 
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Österreich am Flughafen empfangen. Diese werden Sie bei den 
Formalitäten für die Einreise sowie beim Zoll unterstützen und mit Ihnen 
gemeinsam das Gepäck abholen. Behalten Sie alle Dokumente bei sich, 
auch nachdem Sie in Österreich eingereist sind – Sie werden sie noch 
benötigen!  
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3. Die ARGE Resettlement und ihre Rolle  
 

· Die ARGE besteht aus NGOs, die Sie bei Ihrer Integration in 
Österreich unterstützen werden. 

· In manchen Bereichen werden die Mitarbeiter/innen der ARGE 
unterstützende Angebote für Sie organisieren (z.B. die erste 
Wohnung, oder einen Deutschkurs), die Sie direkt in Anspruch 
nehmen können. 

· In anderen Bereichen werden Ihnen von Mitarbeiter/innen der 
ARGE  Informationen bereit gestellt, damit Sie selbst die Mittel 
haben, um die Nutzung unterstützender Angebote für sich nutzen 
zu können. D.h. die Berater/innen der ARGE werden Sie 
unterstützen, sich in Österreich selbst zu orientieren und bei Bedarf 
Erklärungen liefern bzw. Wege weisen.  

· Bei den Beratungsgesprächen stehen Dolmetscher/innen zur 
Verfügung. Die Dolmescher/innen können allerdings nicht immer 
für Sie da sein und Sie bei verschiedenen Erledigungen begleiten.  

· Die Mitarbeiter/innen der ARGE können nicht alle Aufgabe für Sie 
erledigen: Sie sind weiterhin selbst verantwortlich! 
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Die ARGE ist eine Arbeitgruppe und besteht aus folgenden NGOs: 

o Caritas 
o Diakonie 
o Rotes Kreuz 

Diese Organisationen werden Sie dabei unterstützen, in Österreich 
anzukommen und neuzustarten. 

Die Arge bietet Ihnen Unterstützung in Form von Starthilfe und 
Integrationsberatung zu den verschiedenen Lebensbereichen in 
Österreich, und steht Ihnen bei Themen wie Wohnen und Arbeitssuche 
zur Seite. Außerdem unterstützt Sie die ARGE dabei, finanzielle 
Leistungen in Anspruch nehmen zu können sowie beim Lernen der 
deutschen Sprache.  

In einem ersten Schritt werden Sie in den folgenden Bereichen 
Hilfestellung bekommen: 

o In Form von Informationen über das Leben in Österreich 
o Bei der Suche nach Kindergärten- und Schulplätzen 
o Administrative Beratung, d.h. Ihre Berater/innen werden Ihnen 

erklären, was wie und wo gemacht werden sollte (z.B. 
Kontoeröffnung bei der Bank) und Sie teilweise bei konkreten 
Vorbereitungen und Behördenwegen (z.B. Anträge auf 
Familienbeihillfe oder finanzielle Unterstützung, wie bspw. die 
Bedarfsorientierte Mindestsicherung) begleiten.  

o Unterstützung bei psychischer und medizinischer Versorgung 
(Vereinbarung von Arztterminen, Weitervermittlung an 
Psycholog/innen oder andere relevante Fachärzte/Fachärztinnen) 

 

 

 

 

 

 

1111

Bitte beachten Sie, dass Ihre Berater/innen da sind, 
um Wege aufzuzeigen. Sie können Sie jedoch nicht 
bei allen Wegen begleiten: Vieles werden Sie 
selbständig erledigen müssen.  

Auch Dolmetscher/innen stehen während der 
Beratungen zur Verfügung, es ist aber nicht möglich 
dass Sie bei jedem Termin ein/e Dolmetscher/in 
begleitet: Auch hier müssen Sie selbstständig 
Lösungen finden. 
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Außerdem werden Ihnen Ihre Berater/innen der ARGE in den folgenden 
Bereichen helfen:  

Wohnen  

o Indem sie Ihnen eine Wohnung zur Verfügung stellen bzw. falls 
notwendig, vorerst eine Übergangswohnung  

o Indem sie Information zu Mietkosten, Mietverträge, Mietverträge, 
usw. bereithalten 

o Gegebenenfalls bei der Organisation und dem Transport von 
Sachspenden 

Sprache 

o Bei der Ermittlung Ihrer Deutsch-Vorkenntnisse um Sie in einen 
geeigneneten Kurs einteilen zu können 

o Durch die Organisation von Plätzen in Deutschkursen 
o Durch die Vermittlung von Deutschkenntnissen 

Bildung 

o Beratung im Bereich Bildung 
o Orientierung 
o Vermittlung zu weiteren Angeboten 

 

Wenn Ihre Deutschkenntnisse ausreichend für den Arbeitsmarkt sind, 
wird die ARGE Sie an den Österreichsichen Integratiosnfonds (ÖIF) 
weitervermitteln.  
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4. Allgemeine Informationen zu Österreich 
 

 
Geografie 
 
 

· Österreich hat ca. 8 Millionen Einwohner und eine Fläche von fast 
84.000 km². 

· Österreich besteht aus neun Bundesländern.  

· Die Hauptstadt von Österreich ist Wien. 

· Österreich hat acht Nachbarländer.  

· Österreich ist Mitglied der Europäischen Union (EU). 

· Die Hauptsprache und Amtssprache in Österreich ist Deutsch.  

· Die Währung ist Euro (€). 100 Cent sind ein Euro.  

· Autonummernschild: A (Austria) 

· Internet-TLD: .at 

· Durchwahl: 0043 

· Zeitzone: Mitteleuropäisch (GMT +1) à das bedeutet, dass die Zeit 
in Österreich eine Stunde „nachgeht“. Wenn es also in Syrien 
13:00 Uhr ist, ist es in Österreich erst 12:00 Uhr. 
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Allgemeine Länderinformation 
 
Die Republik Österreich besteht aus 9 Bundesländern:  

 
· Wien 
· Niederösterreich 
· Oberösterreich 
· Salzburg 
· Tirol 
· Vorarlberg 
· Steiermark 
· Kärnten 
· Burgenland 

 
Jedes Bundesland hat eine eigene Landeshauptstadt. Das ist 
vergleichbar mit den 14 Provinzen von Syrien, die nach dem jeweiligen 
Hauptort benannt sind, z.B. Homs, Aleppo, Dar’a. 
 
Wien ist sowohl die Bundeshauptstadt als auch ein eigenes Bundesland. 
In Wien leben ca. 1,8 Millionen Menschen. 
 
 
Österreich liegt in der Mitte Europas und grenzt an 8 Nachbarländer: 
Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Italien, Schweiz 
und dem Fürstentum Liechtenstein. Bis auf die Schweiz und das 
Fürstentum Liechtenstein sind all diese Staaten Mitglieder der 
Europäischen Union (EU). 
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Österreich liegt in den Alpen, eine der größten Gebirgsketten Europas. 
Dadurch gibt es sehr viele Berge. Der höchste Berg Österreichs ist mit 
ca. 3.800 Metern Höhe der Großglockner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gibt viele Seen und Flüsse in Österreich. Die Donau ist der längste 
Fluss Österreichs und der zweitlängste Fluss Europas. Sie fließt durch 
Linz, Krems und Wien.  
 
 
 
 
 
  

Das ist die Fahne 
von Österreich. 

Das ist das Wappen 

von Österreich. 

Der Stephansdom ist das 
Wahrzeichen von Wien. 

Hier sehen Sie den höchsten Berg 
Österreichs, den Großglockner.  

Hier sehen Sie den Attersee, er ist der größte See Österreichs. 
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5. Politik 
 

 
· Österreich ist ein demokratisches Land. Die Grundlage der 

österreichischen Demokratie ist die Verfassung. Dort sind die 
wichtigsten Grundsätze und Regeln festgelegt.  

· Einige der wichtigsten Grundsätze sind die Achtung der 
Menschenrechte, Meinungsfreiheit und Entscheidungsfreiheit. 

· Das Staatsoberhaupt ist der Bundespräsident.  
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Allgemeine Allgemeine Informationen zur Politik  
  

Die Grundlage der österreichischen Demokratie ist die Verfassung. Dort 
sind die wichtigsten Grundsätze und Regeln festgelegt, z.B. dass in 
Österreich Religion und Politik voneinander getrennt sind. Ein weiterer, 
besonders wichtiger Teil der Verfassung sind die Menschenrechte, unter 
anderem: das Recht auf Freiheit und Sicherheit, Verbot von Folter, 
Versammlungsfreiheit, Recht auf freie Religionsausübung sowie das 
Recht auf freie Meinungsäußerung. 
 

· Österreich ist eine Republik 
Das Staatsoberhaupt ist ein vom Volk gewählter Bundespräsident 
oder eine vom Volk gewählte Bundespräsidentin. 

· Österreich ist eine Demokratie 
Das Volk wählt politische Vertreter/innen, die von unterschiedlichen 
politischen Parteien aufgestellt werden und die im Parlament auf 
friedliche Art und Weise Gesetze diskutieren und beschließen. Das 
Volk bestimmt dadurch die Gesetzgebung indirekt mit. Diese 
Gesetze sind Regeln, an die sich jede/r halten muss, sie legen 
aber auch Freiheiten fest, die für alle Personen in Österreich in 
gleichem Maße gelten. 

· Österreich ist ein Rechtsstaat 
Die Gerichte in Österreich haben die Aufgabe dafür zu sorgen, 
dass die in den Gesetzen festgeschriebenen Rechte und Pflichten 
von niemandem verletzt werden. Sie dürfen keinen Unterschied 
bezüglich der Herkunft, dem Geschlecht, der Religion oder dem 
Beruf machen. Das bedeutet, dass Gerichte unabhängig sind.  

 
In Ihrer Anfangszeit in Österreich werden Sie viel mit Behörden und in 
Traiskirchen auch mit der Polizei zu tun haben. In Österreich gibt es ca. 
30.000 Polizisten und auch Polizistinnen. Die Menschen, die in 
Österreich leben, fühlen sich sicher. Auch die Behörden dürfen nur das 
tun, was ihnen im Rahmen der Gesetze erlaubt ist. Entscheidungen der 
Behörden können ebenfalls von unabhängigen Gerichten überprüft 
werden. Auch darf weder die Polizei, noch dürfen Beamte anderer Ämter 
korrupt sein. Es gibt ein Gesetz gegen Korruption in Österreich, welches 
auch streng eingehalten wird. 
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Wahlen 
Mit der österreichischen Staatsbürgerschaft und ab 
einem Alter von 16 Jahren ist es möglich zu wählen. 
Unter anderem gewählt werden der Bundespräsident 
und die politische Parteien, die im Parlament 
vertreten sind. 
 
Das Parlament 

Im österreichischen Parlament tagen die 
politischen Parteien. Sie sind für die 
Gesetzgebung in Österreich 
verantwortlich.  
Derzeit sind 6 verschiedene Parteien im 
Parlament vertreten; sie werden alle 5 
Jahre direkt vom Volk gewählt. 
 
 

Die Bundesregierung bildet sich aus den Mehrheiten im Parlament und 
ist für die Durchführung der Gesetze in Österreich zuständig. Sie besteht 
aus dem Bundeskanzler, dem Vizekanzler und mehreren Ministern. Der 
Bundespräsident ist das österreichische Staatsoberhaupt. Der 
Bundespräsident gehört keiner politischen Partei an. Er wird alle 6 Jahre 
direkt vom Volk gewählt. Eine einmalige Wiederwahl ist möglich.  
 
Medien  
Die Medien gehören in Österreich keiner politischen Partei an, sie sind 
unabhängig. Dementsprechend existiert auch eine kritische 
Berichterstattung. Die Medienfreiheit ist in Österreich in der Verfassung 
geseztlich verankert. 
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6. Sprache 
 

 

· Deutsch zu lernen ist sehr wichtig, um in Österreich einen Beruf 
finden, und alltägliche Dinge erledigen zu können.  

· Eine neue Sprache zu lernen, kann schwierig sein und lange 
dauern, aber der Nutzen ist die Mühe immer wert. 

· Es gibt viele Stellen, die Deutschkurse für Flüchtlinge anbieten. 
Eine Auflistung verschiedener Angeboten finden Sie hier: 
www.sprachportal.at  

· Ihre Ansprechperson bei der Arbeitsgruppe Resettlement wird Sie 
dabei unterstützen, einen Sprachkurs zu finden. Eine weitere 
Möglichkeit, schneller Deutsch zu lernen und Kontakte zu knüpfen 
ist, sich ehrenamtlich (unentgeltliches freiwilliges Engagement) in 
einem Verein zu betätigen. 
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Informationen zu Deutschkursen 
 
Ihre Ansprechperson der Arbeitsgruppe Resettlement wird Sie dabei 
unterstützen, einen Deutschkurs zu finden. 

 
Es werden Deutschkurse organisiert, Sie müssen aber mit 
möglichen Wartezeiten rechnen, die von verschiedenen 
Faktoren abhängig sind (Wohnort, Vorkenntnisse, usw.). 

Außerdem kann es aufgrund der vielen Flüchtlinge in Österreich, die 
einen Deutschkurs machen wollen, zu längeren Wartezeiten kommen. 
 
 
Meine ersten wichtigen Wörter und Sätze auf Deutsch 
 
Das Alphabet hat lateinische Schriftzeichen und 26 Grundbuchstaben.  
 
Das Alphabet in Großbuchstaben: 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z 
 
Das Alphabet in Kleinbuchstaben:  
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z,  
 
Es gibt auch einige Sonderzeichen:  
Ä, Ö, Ü, ß in großen Buchstaben und ä, ö, ü, ß in kleinen Buchstaben 
 
Die Zahlen 
 
Deutsch 
Eins (1) 
Zwei (2) 
Drei (3) 
Vier (4) 
Fünf (5) 
Sechs (6) 
Sieben (7) 
Acht (8) 
Neun (9) 
Zehn (10) 
 
Begrüßung und Verabschiedung 
 
Deutsch Arabisch 
Hallo! ________________________________ 
Guten Morgen! ________________________________ 
Guten Tag! ________________________________ 
Guten Abend! ________________________________ 
Gute Nacht! ________________________________ 
Auf Wiedersehen! ________________________________ 
Ciao!(informell) ________________________________ 
Baba! (informell) ________________________________ 
Tschüß! (informell) ________________________________ 
  

 
Arabisch 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
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Wichtige Kommunikationshilfen gleich zu Beginn  
 
Deutsch Arabisch 
Können Sie das bitte wiederholen? ________________________________ 
Wie bitte? ________________________________ 
Was bedeutet/heißt das? ________________________________ 
Wie heißt das auf Deutsch? ________________________________ 
Wie spricht man das aus? ________________________________ 
Wie viel kostet das? ________________________________ 
Was muss ich mitnehmen? ________________________________ 
Könnten Sie langsamer sprechen? ________________________________ 
Wo ist die nächste Haltestelle? ________________________________ 
Wo ist der nächste Supermarkt? ________________________________ 
Können wir eine Pause machen? ________________________________ 
Ich verstehe Sie leider nicht! ________________________________ 
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Lesen Sie den Begrüßungsdialog und füllen Sie Ihre persönlichen Daten aus! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   1. Hallo! 

3. Wie heißen Sie? 

5. Ich heiße 

_________________. 

6. Wie geht es 

Ihnen? 

8. Mir geht es auch 

gut, danke. 

10. Ich komme aus 

_________________ 

und Sie? 

12. Wie alt sind Sie? 

14. Ich bin ___ Jahre 

alt. 

16. Ich wohne in 

___________. Und 

wo wohnen Sie? 

18. Ich muss leider 

gehen.  

Alles Gute und auf 

Wiedersehen! 

 

2. Guten Tag! 

4. Mein Name ist 

__________.  

Wie heißen Sie? 

7. Danke, sehr gut. 

Und Ihnen? 

9. Woher kommen 

Sie? 

11. Ich komme aus 

_______________. 

13. Ich bin ___ 

Jahre alt. Und Sie? 

15. Wo wohnen 

Sie? 

17. Ich wohne in 

_____________. 

19. Es hat mich 

gefreut, Sie kennen 

zu lernen. Auf 

Wiedersehen! 
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Telefonisch einen Termin vereinbaren 
 
 

Guten Tag, mein Name ist ________________. 
Ich möchte gerne einen Termin vereinbaren. 
Wann haben Sie einen Termin frei? 
Welche Unterlagen brauche ich? 
Was muss ich zum Termin mitnehmen? 
Meine Telefonnummer ist _________________. 
Bitte rufen Sie mich zurück! 
 

 
 
Verbinden Sie Fragen und Antworten! 
 
Wie geht es Ihnen?  Ich bin 40 Jahre alt. 
Wo ist die nächste 
Haltestelle? 

 Ich wohne in Wien. 

Woher kommen Sie?  Ja, natürlich können wir 
eine Pause machen. 

Wie alt sind Sie?  Danke, mir geht es sehr 
gut! 

Wo wohnen Sie?  Das heißt ‚Auf 
Wiedersehen‘ auf 
Deutsch.  

Können wir eine Pause 
machen? 

 Ich komme aus 
Österreich. 

Wie viel kostet das?  Die nächste Haltestelle 
ist gleich hier links. 

Was heißt das auf 
Deutsch? 

 Das kostet 3 Euro.  

Wie heißen Sie?  Ich heiße Tom./ Mein 
Name ist Tom.  
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Finden Sie folgende Wörter im unteren Feld: 
 
 
 
 
 

Hallo  gut 
Morgen   Abend   Tag 

Termin   Name   Euro 
PauseBaba Nacht Ciao  

Jahre   alt    Wiedersehen  
Danke      Bitte     

    Österreich    Supermarkt   
  Deutsch    Arabisch      
    Wörter   Sätze   Haltestelle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E U R O F B Z K L S W N M 
F H Ö W H A Ü E P Ä S Q Ü 
P A U S E B W N A T J P C 
T L R S N A Q A U Z Ö A I 
C T D R A N X C S E S M A 
Y E D Q H M Y H E E B Y O 
Ö S A C A L T T A F I Z Ö 
S T N C L I A S E G T V Ö 
T E K E L J G C D C T W H 
E L E D O R K V R S E F F 
R L T G M L Ö B C D D M R 
R E Z S U P E R M A R K T 
E Y U J A R A B I S C H C 
I R B O L I S R K W H X N 
C X J A H R E Q B N A M E 
H B Y R U I R Y M X F K O 
Q Ö A W N W Ö R T E R U B 
N K M O R G E N Ü V Y J Ä 
B H W C W F J A B E N D F 
G U T B S E K N P Q Y H V 
E S N N X A T E R M I N D 
D E U T S C H V W U E T W 
P C P W V B T S X J D N R 
Ä W I E D E R S E H E N T 
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7. Wohnen  
 

 

· Man kann in Österreich zur Miete in einer Mietwohnung oder einem 
Miethaus wohnen, oder einem Eigentum, also einer 
Eigentumswohnung oder einem Eigentumshaus. 

· Wohnen ist in Österreich im Vergleich zu Syrien teuer. Sie müssen 
damit rechnen, kein Eigentum zu besitzen und am Anfang in einer 
kleinen Wohnung zu wohnen. 

· Die erste Wohnung in Österreich wird Ihnen zugewiesen. Sobald 
Sie eine Arbeit gefunden haben und Geld verdienen, steht es 
Ihnen frei, selbst eine andere Wohnung zu suchen.  

· Wird ein Mietvertrag abgeschlossen, fallen einmalige Kosten an, 
wie die Provision für einen Makler/in oder Gebühren für den 
Vertrag. 

· Neben der Miete fallen jeden Monat zusätzlich Betriebskosten für 
Strom, Heizung, Versicherungen und sonstiges an, die in 
Mietangeboten nicht angegeben sind. Das alles muss beachtet 
werden. 
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Allgemeine Informationen zum Wohnen 
 
Nach der Ankunft werden Sie für die erste Zeit in einem 
Flüchtlingsquartier untergebracht sein. Im Zuge erster administrativer 
Schritte werden Sie Ihrer Wohnung zugeteilt - in manchen Fällen werden 
Sie erst in eine Übergangswohnung im zugeteilten Bundesland gebracht 
– dort werden Sie Ihr/e Betreuer/in kennen lernen. Ihr/e Betreuer/in 
unterstützt Sie bei der Beschaffung der Möbel, falls Sie welche 
benötigen sollten, sowie bei weiteren ersten Schritten in Österreich, etc.  
  

Die erste Wohnung in Österreich wird Ihnen 
zugewiesen. Sobald Sie eine Arbeit 
gefunden haben und Geld verdienen, steht 
es Ihnen frei, selbst eine andere Wohnung 
zu suchen. Sollten Sie in diesem Zuge in ein 
anderes Bundesland ziehen, ist die 
Unterstützung durch die ARGE 
eingeschränkt: Sollten Sie schon Teile der 

Integrationsunterstützung in Anspruch genommen haben, können Sie 
diese nicht ein zweites Mal in in einem anderen Bundesland in Anspruch 
nehmen. 
Konkret heißt das, dass Sie keine Unterstützung bei der neuen 
Wohnungsuche bekommen werden, da schon eine Wohnung für Sie 
gesucht wurde. Ähnlich ist es, sollten Sie schon Ihren Anspruch an 
einem Deutschkurs genossen haben, Dann werden Sie im neuen Ort 
keinen weiteren Deutschkurs besuchen können. Wenn Sie nur einen Teil 
eines Deutschkurses absolviert haben, steht Ihnen der restliche Teil 
noch zu.  
 
Sollten Sie Ihren Wohnsitz ändern, müssen Sie innerhalb von 3 Tagen 
der Meldbehörde (Gemeinde oder Magistrat) Bescheid geben! 
 
Allgemein ist es im Vergleich zu Syrien teuer in Österreich zu wohnen. In 
Österreich leben häufig nur zwei bis vier Personen in einem Haushalt.  
Üblicherweise gibt es in einer Wohnung folgende Räume: Küche, 
Wohnzimmer, Badezimmer und, je nach Personenzahl, 1-2 
Schlafzimmer.  
 
Da oft mehrere Menschen in einem Haus oder einer Wohnanlage 
zusammenleben, ist es wichtig, sich an bestimmte Regeln zu halten, die 
ein friedliches und gutes Zusammenleben möglich machen. Oft gibt es 
dafür eine Hausordnung. Diese Hausordnung ist häufig im Hauseingang 
zu finden. Sonst können Sie Ihre/n Vermieter/in oder Ihre Nachbar/innen 
danach fragen.  
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Meist gelten folgende Regeln: 
 

· Die Ruhezeiten sind von 22:00 Uhr abends bis 6:00 Uhr morgens. 
· Generell soll man auch am Wochenende Rücksicht auf die 

Nachbar/innen nehmen und nicht zu viel Lärm machen:  
· Das bedeutet auch, dass man elektrische Geräte (z.B. 

Waschmaschine, Staubsauger) nach 22:00 Uhr nicht mehr 
verwenden sollte. 

 

Außerdem gut zu wissen: 
· Die finanziellen Unterstützungen für den Wohnraum variieren je 

nach Bundesland und persönlicher Situation. 
· Im Mietvertrag werden auch die Mindestmietdauer sowie die 

Kündigungsfrist festgelegt.  
· Sie müssen eine Haushaltversicherung abschließen. 
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Wichtige Begriffe zum Thema: 
 

· Miete 
Die Miete ist ein fixer Betrag, der monatlich für die Anmietung einer 
Wohnung oder eines Zimmers an den Eigentümer oder die 
Eigentümerin bezahlt werden muss. 

· Betriebskosten 
Kosten für die Erhaltung des Hauses (z.B. Reinigung, Beleuchtung, 
Müllabfuhr). Die Betriebskosten werden monatlich, gemeinsam mit 
der Wohnungsmiete gezahlt. Die Miete und die Betriebskosten 
ergeben gemeinsam die Gesamtmiete.  

· Nebenkosten 

Kosten für Strom und Gas. Diese sind ebenfalls monatlich 
zusätzlich zur Miete zu bezahlen. 

· Ablöse 
Wenn Ihr/e Vormieter/in Möbel in der Wohnung zurücklässt oder 
Investitionen getätigt hat (z.B. eine neue Küche eingerichtet hat), 
dann darf diese/r eine Ablöse (in Form von Geld) von Ihnen 
verlangen. Sie bezahlen dann den aktuellen Wert der Möbel bzw. 
der Investitionen, nicht aber den Neuwert. Sie bekommen dieses 
Geld nicht zurück, wenn Sie aus der Wohnung ausziehen. Sie 
können aber beim Ausziehen wiederum selbst den dann aktuellen 
Wert von Ihrem Nachmieter / der Nachmieterin verlangen.  

· Kaution 
Die Kaution ist ein Geldbetrag, den Sie beim Einzug in eine neue 
Wohnung bezahlen müssen. Sie dient als Sicherheit für den/die 
Vermieter/in. Üblich sind 3 Bruttomonatsmieten. Diesen Betrag 
bekommen Sie bei Ihrem Auszug verzinst wieder zurück, insofern 
Sie die Wohnung in einem guten Zustand wieder übergeben. Die 
Kaution ist nur 1x, beim Einzug in die Wohnung, zu bezahlen.  

· Provision 
Wenn Sie Ihre Wohnung über eine/n Makler/in finden, dann 
verlangt der/die Makler/in 2-3 Bruttomonatsmieten als Provision. 
Die Provision ist nur einmal zu bezahlen. Sie bekommen dieses 
Geld nicht zurück. 

· Makler/innen 
Makler/innen bzw. Immobilienbüros vermitteln Wohnungen oder 
Häuser zwischen Mieter/innen und Vermieter/innen. Für ihre Arbeit 
zahlt man eine Provision. Diese richtet sich nach der Höhe der 
Miete. Normalerweise sind dies 2-3 Bruttomonatsmieten. Diese 
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Zahlung ist nur einmal bei Übernahme der Wohnung zu tätigen. 
Sie bekommen dieses Geld nicht zurück. 

· GIS-Gebühr 
GIS ist die Abkürzung für Gebühren Info Service. Wenn Sie in der 
Wohnung einen Fernseher oder ein Radio haben, müssen Sie die 
GIS an den staatlichen Rundfunk (ORF) bezahlen. Sie können sich 
online hier anmelden: https://www.gis.at/anmelden.  

· Haushaltsversicherung 
Im Notfall (das heißt z.B. bei Wasserschaden, Feuer, Einbruch.) 
werden die durch den Notfall entstandenen Kosten von der 
Haushaltsversicherung übernommen. Es ist meistens verpflichtend 
für die Mieter/innen eine Haushaltsversicherung abzuschließen 
(dies steht im Mietvertrag). Die Versicherungsraten sind je nach 
Größe der Wohnung bzw. des Hauses und der Versicherung 
unterschiedlich hoch und meistens monatlich zu bezahlen. Die 
Arbeiterkammer (AK) berät auf ihrer Webseite auch zu 
unterschiedlichen Angeboten der Haushaltsversicherungen.  

· Vergebührung / Gebühr für den Mietvertrag 

Das Aufsetzen des Mietvertrags müssen Sie selbst bezahlen. Die 
Höhe dieser Gebühr richtet sich nach der Miete. Die Gebühr für 
den Mietvertrag ist einmal zu bezahlen. Sie bekommen dieses 
Geld nicht zurück. 
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Worauf muss man bei der Wohnungssuche achten? 
· Wie ist der Zustand der Wohnung bzw. der Fenster? 
· Wie wird geheizt (z.B. mit Gas oder Fernwärme)? 
· Gibt es viel Tageslicht in der Wohnung? 
· Ist die Wohnung laut (liegt sie z.B. direkt an einer großen Straße)? 
· Gibt es versteckte Schäden (z.B. Schimmel)? 
· Wie viel kostet die Wohnung insgesamt, wenn man alle laufenden 

Kosten zusammen rechnet? 
 
Hinweise: 

· Achten Sie darauf, ob Sie sich die laufenden Kosten leisten 
können. Rechnen Sie sich vorher aus: Wie viel Geld habe ich 
monatlich zur Verfügung? Wie viel kann ich für Wohnen 
ausgeben? Beachten Sie, dass Sie noch Geld für andere Sachen 
brauchen, wie z.B. Essen, Freizeit, Kleidung, Schulsachen. 

· Heizen: 
o Achten Sie beim Heizen auch auf eine kostengünstige und 

umweltverträgliche Variante. Das bedeutet: Verwenden Sie 
keine Elektroheizer. Die meisten Wohnungen in Österreich 
haben Gasetagenheizung oder Fernwärme. Bei 
Gasetagenheizungen gibt es in der Wohnung eine Therme, 
die meist von Ihnen selbst gewartet werden muss.  

o Achten Sie beim Umzug darauf, ob die Fenster gut zu 
verschließen und dicht sind, und die Wärme daher in der 
Wohnung bleibt und nicht verloren geht. 

· Oft ist es gut, sich eine zweite Meinung einzuholen. Lassen Sie 
sich beraten! Lassen Sie Ihren Mietvertrag immer prüfen, bevor Sie 
ihn unterschreiben. Im Mietvertrag stehen die Höhe der Miete, die 
Mietdauer und Kündigungsfristen (d.h. bis wann Sie Bescheid 
geben müssen, falls Sie ausziehen wollen).  

· Es gibt finanzielle Beihilfen fürs Wohnen für Leute mit wenig Geld 
(z.B. Wohnbeihilfe, Mietzinsbeihilfe), aber dafür gibt es auch 
unterschiedliche Kriterien: man bekommt es nicht automatisch, 
wenn man sehr wenig Geld hat. 
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8. Geld  
 

 
 

· Sie werden zu Beginn finanzielle Unterstützung durch den Staat 
erhalten. Diese Unterstützung wird jedoch nur Ihre grundlegenden 
Bedürfnisse decken. Der Betrag ist in jedem Bundesland anders. 

· Es ist vorgesehen, dass Sie sobald als möglich arbeiten gehen, um 
Geld zu verdienen.  

· Es gibt zusätzliche finanzielle Beihilfen für Familien, zur 
Unterstützung von Ausbildungen usw. Diese sind in jedem 
Bundesland anders. 

· Es kann einige Zeit dauern bis zum ersten Mal Geld ausgezahlt 
oder auf ein Bankkonto überwiesen wird.  

· Eröffnen Sie gleich zu Beginn ihres Aufenthaltes ein Bankkonto bei 
einer Bank. Sie werden dabei von Ihrer Ansprechperson 
unterstützt. 
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Allgemeine Informationen zu Geld  
 

In Österreich erhalten Sie finanzielle Unterstützung – in welcher Form 
hängt von dem Bundesland ab, in dem Sie untergebracht werden. Mit 
dieser Unterstützung müssen Sie unter anderem folgende, grundlegende 
Bedürfnisse selbst abdecken:  
 

· Verpflegung 
· Unterkunft 
· Medizinische Versorgung 
· Taschengeld 

 
Wieviel Unterstützung, d.h. wie hoch die Geldsumme ist, die sie erhalten, 
ist unterschiedlich und hängt davon ab: 
 

· In welchem Bundesland Sie untergebracht sind 
· Ob Sie mit oder ohne Familie nach Österreich gekommen sind.  
Hinweis:  
· Die betreuenden Organisationen der ARGE haben keine Einfluss 

auf die Höhe der Geldsumme. Sie wird in jedem Bundesland durch 
entsprechende Gesetzte und Regelungen festgelegt. 

 
Beachten Sie, dass die Auszahlung der bedarfsorientierten 
Mindessicherung an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Das 
langfristige Ziel und die Erwartung sind, dass Sie Ihren Lebensunterhalt 
selbstständig aufbringen können.  
 
Die Gesamtsumme deckt Ihre Bedürfnisse während der ersten Zeit in 
Österreich.  
 
Es kann einige Wochen dauern, bis Sie die erste 
Zahlung ausgezahlt bekommen.  
 
Sie sollten in jedem Fall möglichst bald nach Ihrer Ankunft in 
Österreich mit der Arbeitssuche beginnen und auf eigenen 
Beinen stehen.  
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Es gibt verschiedene Banken in Österreich. 
Jede Bank bietet unterschiedliche Kontopakete 
an und die Kosten unterscheiden sich von 
Bank zu Bank. Erkundigen Sie sich, welches 
Angebot am besten zu Ihnen passt! Einen 
Vergleich der verschiedenen Angebote können 
Sie z.B. hier finden: www.bankenrechner.at  

 
Sie brauchen ein Bankkonto, damit Ihnen die anfängliche finanzielle 
Unterstützung, und später, wenn Sie eine Arbeit gefunden haben, Ihr 
Gehalt überwiesen werden kann, oder damit die Miete direkt von Ihrem 
Konto abgebucht werden kann. Es ist außerdem üblich, dass Sie mit 
jedem Konto eine Bankomatkarte erhalten. In Österreich können Sie 
auch in vielen Geschäften und Supermärkten mit der Bankomatkarte, 
das heißt bargeldlos, bezahlen.  
 
Achtung: Verraten Sie niemandem den Pincode (die Zahlenkombination 
zum Geldabheben und bargeldlosen Bezahlen) Ihrer Bankomatkarte und 
achten Sie beim Abheben von Geld darauf, dass Sie niemand 
beobachtet. Mit Ihrem Pincode und Ihrer Bankomatkarte kann nämlich 
jede Person von Ihrem Konto Geld abheben.  
 
Hinweis: Es ist nicht einfach, sich in Österreich von der Bank Geld 
auszuleihen – also einen Kredit aufzunehmen. Einen Kredit müssen Sie 
meist mit Zinsen zurückzahlen. Auch wenn Sie bei Ihrem Konto ins 
Minus gehen, also mehr Geld abheben, als Sie auf dem Konto haben, 
müssen Sie der Bank das Geld inklusive Zinsen zurückzahlen.  
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9. Transportmittel 
 

 
 

· Österreich hat ein sehr gutes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Innerhalb der Städte gibt es Busse, Straßenbahnen und in Wien 
gibt es auch eine U-Bahn.  

· Die öffentlichen Verkehrsmittel folgen einem strikten Zeitplan. Die 
Abfahrtszeiten werden streng eingehalten. Achten Sie also darauf, 
dass Sie sich vorab erkundigen, wann die Busse oder Züge 
abfahren und seien Sie pünktlich am Abfahrtsort. 

· Achten Sie darauf, immer ein gültiges Ticket bei sich zu haben, da 
die Strafen für das Fahren ohne Ticket sehr hoch ausfallen 
können. 
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Allgemeine Informationen zum Verkehr 
 

Österreich hat ein sehr gutes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Innerhalb der Städte gibt es Busse, Straßenbahnen und in Wien gibt es 
auch ein U-Bahnnetz. Verschiedene Orte sind in Österreich durch Züge 
und Busse miteinander verbunden.  

 
Hinweise:  
· Die öffentlichen Verkehrsmittel folgen einem strikten Zeitplan. Die 

Abfahrtszeiten werden streng eingehalten. Achten Sie also darauf, 
dass Sie sich im Vorhinein erkundigen, wann die Busse oder Züge 
abfahren und seien Sie pünktlich am Abfahrtsort. 

· Ein Ticket müssen Sie immer im Voraus kaufen und manchmal auch 
vor der Abfahrt (d.h. vor Betreten der öffentlichen Verkehrsmittel) 
abstempeln. Eine Fahrt ohne Ticket kostet eine hohe Strafe. 

· Älteren Menschen, Menschen mit Behinderung oder Schwangeren 
bietet man seinen Sitzplatz in den 
öffentlichen Verkehrsmitteln (U-Bahn, 
Straßenbahn, Bus) an. Dafür gibt es 
auch ein eigenes Zeichen in den 
öffentlichen Verkehrsmitteln. 

· In öffentlichen Verkehrsmitteln darf nicht geraucht werden.  
 
Auto und Führerschein 
Viele Menschen in Österreich besitzen ein Auto, insbesondere jene, die 
auf dem Land leben. Ein neues Auto zu kaufen ist teuer. Daher kaufen 
viele Leute ein gebrauchtes Auto. Dabei muss man aber aufpassen, 
denn um in Österreich mit einem Auto fahren zu dürfen, muss das Auto 
auch voll funktionsfähig sein. Die Funktionstüchtigkeit wird jährlich von 
staatlichen Prüfstellen überprüft. Ein Auto erfordert hohe laufende 
Kosten: 
· Der Abschluss einer Autoversicherung ist gesetzlich verpflichtend.  
· Benzin und Diesel sind im Vergleich zu anderen Ländern teuer.  
· Vor allem in Städten ist das Parken oft kostenpflichtig (d.h. für das 

Parken muss gezahlt werden). 
 
Achtung:  
· Personen aus einem Staat außerhalb Europas (wie Sie) müssen 

ihren Führerschein innerhalb von sechs Monaten umschreiben 
lassen, da er sonst seine Gültigkeit verliert.  

· Die Inhaber von Führerscheinen aus Nicht-EWR-Ländern (wie Sie) 
müssen eine praktische Fahrprüfung ablegen.  
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· Die Strafen für ein Vergehen beim Autofahren oder Parken sind oft 
sehr hoch.  
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10. Bildung  
 

 
 

· Alle Kinder im Alter von 5–6 Jahren sind verpflichtet, für ein Jahr in 
den Kindergarten zu gehen. 

· Mit 4 Jahren muss Ihr Kind nicht unbedingt in den Kindergarten 
gehen. Sehr viele Eltern in Österreich schicken Ihre Kinder bereits 
in diesem Alter in den Kindergarten, um Ihr Kind schon früh zu 
fördern. Wenn Sie Ihr Kind vor dem 1. September 4 Jahre alt wird 
und nicht für den Kindergarten angemeldet ist, werden Sie zu 
einem Gespräch eingeladen, in dem Fragen und Antworten rund 
um den Kindergartenbesuch besprochen werden können.  

· Die Schulpflicht dauert 9 Jahre und gilt für alle Kinder im Alter von 
6–15 Jahren.  

· Mädchen und Buben sind gemeinsam in einer Klasse. 

· In ganz Österreich gibt es öffentliche Schulen, welche gratis sind. 

 
  



 

38 

 

Allgemeine Informationen zu Bildung 
 

Kinderkrippe und Kindergarten 
Alle Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren sind in Österreich 
verpflichtet, für ein Jahr den Kindergarten zu besuchen. Für Kinder unter 
fünf Jahren gibt es auch Kinderkrippen oder Tagesmütter, allerdings ist 
dieses Angebot nicht verpflichtend. 
Es wird aber empfohlen, Kinder schon ab einem Alter von vier Jahren in 
einem Kindergarten anzumelden, damit sie den Kindergarten zwei Jahre 
lang besuchen können und dadurch besser auf den Schulanfang 
vorbereitet sind (sprich, indem sie ihre Deutschkenntnisse fördern, 
soziale Kompetenzen entwickeln usw., die später in der Schule 
notwendig sein werden). Sie werden während eines verpflichtenden 
Elterngesprächs darüber informiert.  
 
Allerdings sind die Plätze begrenzt, es ist daher manchmal schwierig 
einen Kindergartenplatz für Ihr Kind zu finden. Wenn die Eltern nicht 
berufstätig sind, kann es ebenfalls sein, dass ein Kind nur einen 
Vormittagsplatz im Kindergarten bekommt. 
 
Schule 
In Österreich gibt es eine Schulpflicht für neun Jahre und gilt für alle 
Kinder zwischen sechs und 15 Jahren. Das heißt: Alle Kinder zwischen 
sechs und 15 Jahren, egal ob Buben oder Mädchen, sind dazu 
verpflichtet die Schule zu besuchen. Mädchen und Buben sind 
gemeinsam in einer Klasse. Sollte ihr Kind über 15 Jahre alt sein, 
erkundigen Sie sich bitte direkt nach der Ankunft, wie Ihr Kind seine bzw. 
ihre Schulbildung fortsetzen kann. 
 
Schulalter: Der Stichtag für die Festlegung der Schulpflicht ist der 31. 
August. Das heißt, alle Kinder, die bis zum 31. August sechs Jahre alt 
geworden sind, sind schulpflichtig; alle Kinder die nach dem 31. August 
sechs Jahre alt werden, sind erst im darauffolgenden Jahr schulpflichtig.  
 

Es hat rechtliche Folgen, wenn Sie 
Ihre Kinder nicht in den Kindergarten 
oder in die Schule schicken. Sofort 
nach Ihrer Ankunft in Österreich ist es 
wichtig, Ihr Kind im Kindergarten oder 
in der dem Alter entsprechenden 
Schule anzumelden. Das ist auch 
deshalb wichtig, weil es in den 
Kindergärten und/oder Schulen nur 
eine begrenzte Anzahl an Plätzen gibt. 
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Dabei wird Sie ihre Ansprechperson unterstützen. 
 
In ganz Österreich gibt es öffentliche Schulen, die grundsätzlich 
kostenlos sind. 
In manchen Schulen in Österreich hat Ihr Kind die Möglichkeit, den 
islamischen Religionsunterricht zu besuchen.  
In Österreich gibt es Lehrerinnen wie Lehrer, und alle haben dieselben 
Rechte und Pflichten. Ihr Kind darf z.B. in der Schule nicht geschlagen 
werden. In der Schule gelten die Kinderrechte genauso wie zuhause 
auch! 
Damit Sie und Ihre Kinder im Kindergarten und/oder in der Schule 
erfolgreich sein können und sich wohlfühlen, ist es wichtig, dass Sie und 
Ihre Kinder so schnell wie möglich Deutsch lernen. 
 
Ein Schuljahr beginnt im September und ist in zwei Semester 
untergliedert. Das erste Semester dauert von Anfang September bis 
Anfang Februar und das zweite Semester dauert von Mitte Februar bis 
Ende Juni. Bevor das neue Schuljahr beginnt, gibt es zweimonatige 
Sommerferien im Juli und August. In einigen Kindergärten und Schulen 
gibt es die Möglichkeit, die Kinderin in den Ferien (oder zumindest 
während eines Teils) betreuen zu lassen.  
Am Ende jedes Schuljahres bekommen die Schulkinder ein Zeugnis. Die 
Schulnoten gehen von eins bis fünf, wobei eins die beste Note ist und 
die Note fünf bedeutet, dass das Fach nicht bestanden wurde.  
 
Kosten 
Das verpflichtende Kindergartenjahr, sowie öffentliche Schulen, sind 
grundsätzlich kostenlos, d.h. für die Teilnahme Ihrer Kinder im 
Kindergarten bzw. am Schulunterricht müssen Sie nichts bezahlen. 
Allerdings müssen sie mit Begleitkosten rechnen:  

- Anfallende Transportkosten für den Schulbus oder den Zug 
- Sonderkosten: Ausflüge, Freizeitsaktivitäten 
- Mittagessen, falls die Kinder bis nach dem Mittgessen im 

Kindergarten oder in der Schule bleiben 
- Hortbetreuung für diejenigen Schulkinder, die auch am 

Nachmittag eine Betreuung brauchen, beispielsweise wenn die 
Elten ganztags arbeiten. Es handelt sich hierbei um die 
Nachmittagsbetreuung, da die meisten Schulen Vormittagsschulen 
(Unterricht bis 12:00 bzw. 13:00 oder 14:00, je nach Schulstufe) 
sind.  
 

Achtung: Es ist nicht erlaubt, Ihre Kinder außerhalb der Ferien aus der 
Schule zu nehmen. Sollte es unbedingt notwendig sein, informieren Sie 
die Direktion! 
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Schüler/innen mit anderen Erstsprachen als Deutsch besuchen ganz 
normal die Schule. Falls sie die Unterrichtssprache Deutsch nicht oder 
noch nicht ausreichend beherrschen, stehen ihnen Fördermaßnahmen 
zur Verfügung. Diese gibt es auch für Kindergartenkinder. In Österreich 
gibt es öffentliche Schulen und Privatschulen. Öffentliche Schulen sind 
gratis, Privatschulen verlangen meist ein monatliches Schulgeld.  
 
Hinweise:  

· Informationen zu lokalen Angebote wie Tagesmüttern, 
Kinderkrippen und Kindergärten sowie Schulen in Ihrer Nähe, 
erhalten Sie beim zuständigen Gemeindeamt oder dem 
zuständigen magistratischen Bezirksamt (in Städten).  

· Fragen zu Themen wie freie Schulplätze, Anerkennung bisheriger 
schulischer Ausbildungen oder Einstufung besprechen Sie am 
besten mit der Schule Ihrer Wahl.  

· Sollte Ihr Kind schon eine Schule besucht haben, nehmen Sie bitte 
alle Zeugnisse mit, sofern Sie diese noch haben.  

· Lassen Sie sich auch über Möglichkeiten zur Deutschförderung 
beraten. Es ist wichtig, dass Ihre Kinder so früh wie möglich 
Deutsch lernen. 

Für Schüler/innen, die wegen körperlicher oder geistiger Behinderungen 
besonderen Förderbedarf haben, gibt es Sonderschulen, die sich über 
den Pflichtschulzeitraum hinausgehen. 
 
Mitarbeit der Eltern im Kindergarten oder der Schule  
In allen Kindergärten und Schulen gibt es Elternabende, bei denen 
wichtige Dinge für den Alltag im Kindergarten oder in der Schule 
besprochen werden. Elternabende stellen auch eine gute Gelegenheit 
dar, die Eltern anderer Kinder, die gemeinsam mit Ihren Kindern in der 
Klasse sind, kennenzulernen.  
Sollten Ihre Kinder Probleme in der Schule haben, gibt es auch die 
Möglichkeit, Lehrer/innen während der Sprechstunden in der Schule zu 
besuchen, um dort bestimmte Angelegenheiten direkt zu besprechen.  
 
 
  



 

41 

 

Lehre 
Eine Lehre dauert zwei bis vier Jahre. Es gibt rund 250 verschiedene 
Lehrberufe. Ab dem 15. Lebensjahr, nach dem Abschluss 
der Pflichtschule, ist es möglich eine Lehre zu beginnen. 
Während der Lehre lernen die Jugendlichen einen 
bestimmten Beruf in einem Betrieb und gehen gleichzeitig 
in die Berufsschule. Die Lehre endet mit einer 
Lehrabschlussprüfung. Nach der Lehrzeit absolvieren die 
Jugendlichen (Lehrlinge) eine Lehrabschlussprüfung und 
sind dann Facharbeiter/innen (Gesell/innen). Die 
Bezahlung ist hier zu Beginn gering, steigert sich aber bis zum Ende der 
Ausbildung.  
 
Hinweis: Auf www.berufskompass.at finden Sie eine Liste mit 
Vorschlägen für Lehrberufe.  
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Weiterbildungsmöglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene  
 
Studieren in Österreich 
Um in Österreich studieren zu können, müssen Sie gute 
Deutschkenntnisse aufweisen und benötigen meist die Matura, eine 
Berufsreifeprüfung oder eine Studienberechtigungsprüfung. Einen 
Überblick über alle Studien finden Sie hier: www.studienplattform.at 
 
Erwachsenenbildung  
In Österreich gibt es auch für Erwachsene viele Möglichkeiten, sich 
weiterzubilden. Sie können entweder Sprachkurse oder 
(berufsbegleitende) Schulungen besuchen. Im Bereich der 
Erwachsenenbildung können neben dem Besuch von Kursen aber auch 
Bildungsabschlüsse nachgeholt werden. In Österreich gibt es im Bereich 
der Erwachsenenbildung eine große Zahl von öffentlichen und privaten 
Anbietern.  
 
Falls Sie in Syrien ein Studium begonnen haben sollten, ist es 
grundsätzlich möglich, dieses in Österreich wieder aufzunehmen. Eine 
solche Wiederaufnahme ist aber schwierig und mit administrativem 
Aufwand verbunden.  
 
Hinweis: Auf der Webseite www.erwachsenenbildung.at finden Sie 
Fördermöglichkeiten und Kontakte für Bildungsberatung.  
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11. Arbeit 
 

 

· Um in Österreich eine Arbeit zu finden, ist es wichtig, schnell und 
gut Deutsch zu lernen. 

· Neben Deutsch ist Arbeit ein Schlüssel zur Integration.  

· Teilweise können von Ihnen bereits absolvierte Ausbildungen 
anerkannt werden. Dies wird etwas Zeit in Anspruch nehmen, aber 
auch dazu werden Sie beraten.  

· Die Arbeitssuche kann gewisse Herausforderungen mit sich 
bringen. Auch ist es nicht immer möglich, denselben Beruf 
ausführen zu können, wie in Syrien. Aber es gibt viele Stellen in 
Österreich, die Sie bei der Arbeitssuche unterstützen.  

· Bei der Arbeitssuche hilft generell das Arbeitsmarktservice (AMS). 
Speziell für Flüchtlinge gibt es zusätzliche Beratungseinrichtungen, 
die Sie unterstützen.  

· Jobangebote sind auch in Zeitungen oder im Internet zu finden. 

· Die meisten Arbeitsstellen in Österreich sind eine 
Vollzeitanstellung, bei der 38,5 Stunden pro Woche gearbeitet 
wird. Diese teilen sich auf fünf Arbeitstage (Montag-Freitag) mit 
meist jeweils 8 Stunden pro Tag auf. Das Wochenende, also 
Samstag und Sonntag, sind frei. 

· Es wird zwischen Bruttogehalt und Nettogehalt unterschieden. 
Vom Bruttogehalt werden automatisch Steuern und die 
Sozialversicherungsbeiträge abgezogen. Der Rest ist das 
Nettogehalt, das auf Ihr Konto kommt und Ihnen tatsächlich zur 
Verfügung steht. 
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Allgemeine Informationen zu Arbeit 
 
Um in Österreich eine Arbeit zu finden, ist es wichtig, schnell und gut 
Deutsch zu lernen. Neben Deutsch ist Arbeit der Schlüssel für eine 
Integration. Teilweise können von Ihnen bereits absolvierte 
Ausbildungen anerkannt werden. Dies wird etwas Zeit in Anspruch 
nehmen, aber auch dazu werden Sie beraten. Die Arbeitssuche kann 
Herausforderungen mit sich bringen, auch ist es nicht immer möglich, 
denselben Beruf ausführen zu können, wie in Syrien. Aber es gibt viele 
Stellen in Österreich, die Sie bei der Arbeitssuche unterstützen. Oft sind 
viele Bewerbungen notwendig, bis eine Arbeit gefunden wird. Geben Sie 
nicht auf!  

Das Arbeitsmarktservice, abgekürzt AMS 
genannt, hilft bei der Arbeitssuche. Es bietet 
Informationen und Beratung an und kann 
Arbeitssuchende auch durch Kurse fördern 
(etwa Deutschkurse) und Stellen vermittln. 

In ganz Österreich gibt es Büros des AMS. In jedem Bundesland 
(ausgenommen Burgenland) gibt es spezielle Beratungsstellen für 
Migrant/innen. 
Flüchtlingen wird außerdem in den Integrationszentren des 
Österreichischen Integrationsfonds – diese gibt es in Wien, Linz, 
Salzburg, Graz, Klagenfurt und Innsbruck - geholfen. 
Offene Arbeitsstellen werden auch in Zeitungen oder im Internet auf 
Online-Portalen ausgeschrieben. Viele Firmen schreiben offene Stellen 
ebenfalls auf ihren eigenen Seiten im Internet aus. 
 
In Österreich können manche Berufe nur mit der entsprechenden 
Ausbildungen bzw. Genehmigung ausgeübt werden, auch wenn Sie 
bereits praktische Erfahrung in diesem Bereich gemacht bzw. diesen 
Beruf bereits in Syrien ausgeübt haben. Dies wird reglementiertes 
Gewerbe genannt. Beispiele für reglementirete Gewerbe sind Bäcker, 
Friseur, Schuster usw. 

 
Weitere Informationen dazu finden Sie unter:  
https://www.wien.gv.at/wirtschaft/gewerbe/gewerbeverfahren/reglementi
ert.html 
https://www.wko.at/Content.Node/Service/Wirtschaftsrecht-und-
Gewerberecht/Gewerberecht/Gewerberecht-
allgemein/Welche_Gewerbe_gibt_es_.html 
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Arbeitsmarkt 
In Österreich gibt es wenige Arbeitslose. Es sind fast gleich viele Frauen 
wie Männer berufstätig und beide haben gleichermaßen dieselben 
Rechte auf dem Arbeitsmarkt.  
 
Arbeitszeit 
Eine typische Arbeitswoche beginnt in Österreich am Montag und dauert 
bis Freitag. Das Wochenende, also Samstag und Sonntag, sind für die 
meisten Menschen arbeitsfreie Tage. Die normalen Arbeitszeiten 
belaufen sich auf acht Stunden am Tag und liegen in den meisten Fällen 
zwischen 8:00 Uhr und 18:00 Uhr.  
 
Beschäftigungsformen 
In Österreich gibt es unterschiedliche Arbeitsformen. Die beiden großen 
Unterscheidungen sind:  

· Unselbstständige Arbeit 
· Selbstständige Arbeit 

 
Wenn Sie unselbstständig arbeiten, sind Sie meistens bei einem 
Unternehmen angestellt. Es gibt verschiedene Arten von 
Arbeitsverträgen. Meistens gibt es auch unterschiedliche Arbeitsverträge 
je nach der Stundenanzahl, die pro Woche gearbeitet wird. Das kann 
sein:  

· Vollzeit (meistens 38,5 Stunden in der Woche) 
· Teilzeit (meistens 20 Stunden in der Woche) oder  
· geringfügig (durchschnittlich 10 Stunden in der Woche).  

 
Eine besondere Form der Beschäftigung ist die Lehre. In diesem Fall 
findet die Ausbildung zu einem Beruf gleichzeitig am Arbeitsplatz und in 
der Berufsschule statt. Üblicherweise beginnen die Jugendlichen ihre 
Lehre nach Vollendung der Schulpflicht mit 15 Jahren, prinzipiell kann 
man jedoch ab dem Alter von 15 Jahren jederzeit eine Lehre beginnen. 
 
Gehalt 
Es gibt ein Bruttogehalt und ein Nettogehalt. Eine Bruttoangabe des 
Gehalts erfolgt VOR Abzug der Steuern, Netto bezeichnet das Gehalt, 
von dem die Steuern bereits abgezogen wurden. Ausgezahlt wird immer 
das Nettogehalt, das bedeutet, dass die Steuern automatisch abgezogen 
werden. In vielen Stellenausschreibungen wird nur das Bruttogehalt 
angegeben. Wieviel davon übrig bleibt, kann auf diesen Internet-Seiten 
ausgerechnet werden: 

· http://onlinerechner.haude.at/bmf/brutto-netto-rechner.html 
· http://bruttonetto.arbeiterkammer.at 
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Es gibt einen jährlich festgelegten Mindestlohn, je nach Arbeits- und 
Anstellungsverhältnis. Meist ist es in Österreich üblich, zusätzlich zu den 
zwölf Monatsgehältern ein sogenanntes 13. und 14. Gehalt zu 
bekommen (es wird auch Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld genannt). 
Das Gehalt wird meistens zu Ende jeden Monats auf ein Konto 
überwiesen. 
 
Krankheit 
Bei einer Krankheit wird das Gehalt zunächst einige Zeit weitergezahlt. 
Wie lange, hängt von Beruf und Vertrag ab. Danach erhält man ein 
Krankengeld von der Krankenkasse, in die man zuvor eingezahlt hat. 
 
Kündigung 
Oft ist eine Probezeit vereinbart, in der das Arbeitsverhältnis von 
Arbeitgeber/innen, aber auch von Arbeitnehmer/innen, ohne Angabe von 
Gründen beendet werden kann. 
 
In einem laufenden Arbeitsverhältnis müssen sich Arbeitnehmer/innen 
und Arbeitgeber/innen sich gegenseitig rechtzeitig informieren, falls sie 
den Arbeitsvertrag beenden wollen. Die Fristen sind je nach Beruf 
unterschiedlich, es gibt jedoch gesetzliche Verpflichtungen sich 
gegenseitig innerhalb einer bestimmten Frist über die Kündigung zu 
informieren. 
 
Vertretung der Arbeitnehmer/innen 
Die Vertretung der Arbeitnehmer/innen wird in Österreich von der 
Arbeiterkammer und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) 
übernommen. Mitglied in der Arbeiterkammer ist 
man automatisch, der Gewerkschaft muss man 
hingegen beitreten und einen Gewerkschaftsbeitrag 
bezahlen. Die Arbeiterkammer bietet kostenlose 
telefonische und persönliche Beratungen zu Arbeitsrecht (Verträge) und 
dem Schutz von Arbeitnehmer/innen an.  
Auf der Internetseite der Arbeiterkammer gibt es viele nützliche 
Informationen für Arbeitnehmer/innen: http://www.arbeiterkammer.at 
 
Diskriminierungsschutz 
Bei Bewerbungen darf eine Stelle nur aufgrund der Eignung und nicht 
aufgrund des Geschlechtes oder der Herkunft der Bewerber/innen 
vergeben werden. Auch die Religion darf dabei keine Rolle spielen, 
außer, wenn dadurch der Beruf nicht richtig ausgeübt werden kann. 
 
Urlaub und Feiertage 
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In Österreich hat der Arbeitnehmer einen gesetzlichen Anspruch auf fünf 
Wochen bzw. 25 Werktage Urlaub pro Jahr. Zusätzlich gibt es in 
Österreich einige politische, und viele christliche Feiertage, an denen alle 
Beschäftigten und Schüler/innen frei haben. Jährlich gibt es 13 
Feiertage, an denen man zusätzlich zu seinen Urlaubstagen frei 
bekommt, außer sie fallen auf ein Wochenende. 
 
Arbeiten ohne Vertag 
Wenn ohne einen Vertrag gearbeitet wird, machen sich 
Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber/innen strafbar. Das wird 
umgangssprachlich „Schwarzarbeit“ genannt und es ist mit einer 
Geldstrafe rechnen. Wer ohne Vertrag arbeitet, ist außerdem nicht 
kranken- und pensionsversichert und bekommt kein Arbeitslosengeld.  
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12. Familie  
 

 
 

· Mann und Frau sind in Österreich in allen Bereichen 
gleichberechtigt.  

· Es sind nur solche Ehen zugelassen, die von Mann und Frau 
freiwillig geschlossen werden.  

· Gleichgeschlechtliche Partnerschaften sind gesetzlich erlaubt. 

· Sowohl Männer als auch Frauen können die Scheidung 
beantragen.  

· Es gibt verschiedene Unterstützungen für schwangere Frauen und 
für Familien.  

· Kinder haben besondere Rechte. Das Recht auf ein gewaltfreies 
Leben und eine gewaltfreie Erziehung ist gesetzlich verankert und 
jede Form der Gewalt Kindern gegenüber  ist in Österreich 
verboten. 
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Allgemeine Informationen zu Familie  
 

Mann & Frau – Gleichberechtigung 
In Österreich sind Frauen und Männer in allen Bereichen gleichgestellt, 
das heißt beide haben die gleichen Rechte. 
 
Dies ist in einem Gesetz – dem Gleichbehandlungsgesetz - veranktert. 
Das bedeutet z.B., dass die Stimmen von Männern und Frauen vor 
Gericht und bei demokratischen Wahlen gleich viel zählen. Männer und 
Frauen sollen in gleicher Weise an der österreichischen Gesellschaft 
teilhaben. Sie müssen die Schule besuchen, dürfen sich weiterbilden, 
sollten arbeiten sowie sich nach ihren eigenen Wünschen kleiden. Die 
Hausarbeit und Kindererziehung sollten ebenfalls gerecht zwischen 
Mann und Frau aufgeteilt werden. 
 
Einschränkungen der persönlichen Freiheit von Frauen und Mädchen 
(bspw. Zwangsehen oder die Verstümmelung des weiblichen 
Geschlechts) sind gesetzlich streng verboten. Körperliche Gewalt oder 
Drohungen gegen andere Menschen sind generell verboten. Gewalt ist 
auch in Form von Verletzungen mit Worten oder durch psychischen 
Druck verboten. Sie werden für solche Taten keine Toleranz von den 
Behörden erfahren! Gewalttätige Personen können von der Polizei aus 
Ihrer Wohnung weggeschickt werden und es kann ihnen für eine 
bestimmte Zeit verboten werden, zu dieser zurückzukehren.  
Insgesamt gilt: kein Geschlecht ist mehr wert als das andere. Daran 
ändert auch die Herkunft aus einem anderen Land nichts. Die 
Bevormundung oder Unterdrückung von Frauen und Kindern ist in 
Österreich streng verboten. 
 
Heirat & Ehe 
Im österreichischen Gesetz steht, dass nur solche Ehen zugelassen 
sind, die von Mann und Frau freiwillig geschlossen worden sind. Auch 
darf ein Mann nur mit einer Frau zur selben Zeit verheiratet sein und 
umgekehrt eine Frau nur mit einem Mann.  
 
Heute wird fast jede zweite Ehe in Österreich geschieden. Sowohl 
Männer als auch Frauen können die Scheidung beantragen und haben 
nach der Scheidung ein Recht auf Unterhalt (finanzielle Unterstützung). 
Es bekommt diejenige Person Unterhalt gezahlt, die zu wenig Geld hat 
und daher nicht für sich alleine sorgen kann. 
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Wie leben Familien in Österreich zusammen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Katrin Fiederling 

 
 
 
 
In Österreich gibt es verschiedene Formen des familiären 
Zusammenlebens. Heute ist es (vor allem in der Stadt) typisch, in kleinen 
Familien zu leben: Mann und Frau leben gemeinsam mit ihrem Kind bzw. 
ihren Kindern. Diese Form bezeichnet man oft als „traditionelle Familie“ 
(siehe Bild oben in der Mitte). Große Familien (Eltern mit Kindern, 
Großeltern und vielleicht auch noch Tanten und Onkeln) in einem 
gemeinsamen Haus sind eher untypisch. Familien in Österreich haben 
im Durchschnitt ein bis zwei Kinder. 
 
Davon abgesehen, gibt es noch andere Möglichkeiten, als Familien in 
Österreich zusammenzuleben, bspw. Familien, in denen der Mann zu 
Hause bleibt und die Frau arbeitet („Familie mit Hausmann“) oder 
Patchwork-Familien, Familien ohne Kinder, Singles, eingetragene 
Partnerschaften statt Ehen, Lebensgemeinschaften oder homosexuelle 
Paare mit und ohne Kinder. Es ist sehr üblich, dass Paare, die nicht 
verheiratet sind, zusammenleben.  
 
All diese Formen sind gesetzlich erlaubt und daher zu respektieren. In 
einer demokratischen Gesellschaft können Frauen und Männer frei 
entscheiden, wie und mit wem sie zusammenleben wollen. Wichtig dabei 
ist nur, dass das Gesetz und der freie Wille respektiert werden.  
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Kinder 
In Österreich wird im Gesetz zwischen Volljährigkeit und Minderjährigkeit 
unterschieden. Volljährig sind Menschen, die über 18 Jahre alt sind. 
Minderjährig sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.  
 
Minderjährige haben besondere Rechte und Pflichten. Das Wohl und die 
Entwicklung der Kinder ist sehr wichtig. Deshalb haben Kinder 
besondere Rechte: 
 

· Erziehung muss ohne Gewalt erfolgen.  
· Der Wille der Kinder muss jederzeit berücksichtigt werden.  
· Kinder haben ein Recht auf ein Leben ohne Gewalt. 
· Körperliche Strafen, sexueller Missbrauch und die Zufügung 

seelischen Leids sind strengstens verboten.  
· Es gibt in jedem Bundesland eigene Jugendschutzgesetze.  

 
Wenn Minderjährige gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen, gibt es 
für ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten Geld- und Freiheitsstrafen. 
Jugendliche haben mit Geldstrafen und/oder verpflichtenden 
Beratungsgesprächen zu rechnen. Das sind Gesetze, die dem Schutz 
der Kinder und Jugendlichen in der Öffentlichkeit dienen. 
 
Ab 18 Jahren sind Personen volljährig und werden vor dem Gesetz wie 
Erwachsene behandelt. Außerdem haben Erwachsene ab der 
Volljährigkeit das Recht, eigene Entscheidungen ohne Zustimmung der 
Eltern zu treffen. Das kann z.B. die Aufnahme eines Bankkredits sein, 
aber auch eine Eheschließung ohne Zustimmung der Eltern betreffen.  
 
Manchmal fühlen sich Eltern mit der Erziehung ihres Kindes überfordert 
und wissen nicht weiter. Hilfe bieten hier Erziehungs- und 
Familienberatungsstellen sowie die Jugendwohlfahrt in den Bezirken. 
Letztere sind auch zuständig, wenn es sich um so schwerwiegende 
Probleme wie Vernachlässigung und Missbrauch von Kindern und 
Jugendlichen handelt. 
 
Hinweis: Nähere Informationen finden Sie unter: 
www.jugendwohlfahrt.at  
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Mutterschutz, Elternkarenz und Familienbeihilfe  
Familien, die in Österreich leben, haben nach der Geburt eines Kindes 
verschiedene Pflichten und bestimmte Rechte. Hier finden Sie eine 
Auflistung Ihrer Rechte: 
 

· Berufstätige Frauen dürfen 8 Wochen vor der Geburt und 8 
Wochen nach der Geburt nicht arbeiten gehen. Diese Zeit heißt 
„Mutterschutz“.  

· Schwangeren, arbeitenden Frauen darf nicht gekündigt werden. 
Dieser Kündigungsschutz gilt bis 4 Monate nach der Geburt 
oder noch länger, wenn die Frau in Karenz geht.  

· Auch Väter können in Karenz gehen. Karenz bedeutet, dass die 
Mutter oder der Vater – sie können sich auch abwechseln – zu 
Hause bleibt und auf das Kind aufpasst. In dieser Zeit bleibt das 
Arbeitsverhältnis aufrecht bestehen, es wird aber nicht 
gearbeitet und das Gehalt wird nicht ausbezahlt. Stattdessen 
gibt es eine finanzielle Unterstützung vom Staat.  

· Nach dem Mutterschutz haben sowohl berufstätige Frauen, die 
in Karenz gehen, als auch nicht berufstätige Mütter und Väter 
Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld, das sie bis maximal 3 
Jahre nach Geburt des Kindes vom Staat bekommen. Hier gibt 
es verschiedene Varianten – erkundigen Sie sich genau! Auf der 
Website www.help.gv.at erhalten Sie nähere Auskunft. 

 
Wenn Ihre Kinder mit Ihnen in einem gemeinsamen Haushalt leben, 
bekommen Sie vom Staat Kinderbeihilfe. Der Anspruch auf 
Kinderbeihilfe besteht für alle Kinder bis zu 18 Jahren. Für Kinder, die 
bereits 18 Jahre alt sind, besteht nur dann Anspruch auf die 
Familienbeihilfe, wenn sie für einen Beruf (z.B. Lehre, Schule, Studium, 
Fachhochschule) aus- oder fortgebildet werden. Die maximale 
Bezugsdauer für die Familienbeihilfe ist teilweise bis zu einem Alter von 
25 Jahren möglich.  
 
 
Hinweis: Wie viel Familienbeihilfe Sie bekommen, können Sie mit dem 
AK Familienbeihilfenrechner herausfinden: 
http://familienbeihilfe.arbeiterkammer.at  
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Meine Familie in Syrien – Familiennachzug und Familien-
zusammenführung 
 
Die Möglichkeiten, Ihre Familie später nach Österreich nachzuholen sind 
im Asylgesetz oder im Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 
festgeschrieben. Je nachdem, ob Sie unter oder über 18 Jahre alt sind, 
haben Sie folgende Möglichkeiten: 
 
· Wenn Sie volljährig, also über 18 Jahre alt sind, dürfen Sie die engste 

Familie (Ehepartner oder eingetragene Partner [insofern die Ehe 
bereits im Herkunftsland bestanden hat], minderjährige Kinder 
einschließlich Adoptiv- oder Stiefkinder, die unverheiratet sind) nach 
Österreich nachholen. Ehegatten und eingetragene Partner müssen 
zum Zeitpunkt der Antragstellung 21 Jahre alt sein. 
 

· Wenn Sie unter 18 Jahre alt sind, dürfen Sie Ihre Eltern und 
minderjährige Geschwister nach Österreich nachholen. 

 
Diese Regelungen gelten, wenn ihre Familenangehörigen den Antrag 
innerhalb von drei Monaten ab rechtskräftiger Zuerkennung ihres 
Asylstatus stellen. Wenn sie den Antrag später stellen, müssen Sie 
zusätzliche Voraussetzungen erfüllen (adäquate Unterkunft, 
Krankenversicherung und ausreichendes Einkommen). 
 
Das Verfahren der Familienzusammenführung ist mit vielen Tests (z.B. 
DNA-Test) und Gutachten verbunden. Daher dauern solche Verfahren 
oft lange und sind mit Kosten verbunden.  
 
Hinweis: Wenn Sie nicht wissen, wo sich Ihre Familienangehörigen 
befinden, können Sie diese auch mit Hilfe des Roten Kreuz suchen 
lassen. Die Mitarbeiter in den Beratungsstellen helfen auch bei 
rechtlichen Fragen bei der Familienzusammenführung.  
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13. Sozialsystem  
 

 

· In Österreich muss jeder Mensch sozialversichert sein. 

· Menschen, die sozialversichert sind, haben Anspruch auf 
finanzielle Leistungen von der Unfall-, Kranken-, Pensions- und 
Arbeitslosenversicherung. Das heißt, Ihnen wird bei Krankheit, 
Berufsunfällen oder Arbeitslosigkeit vom Staat geholfen. Dieses 
Geld wird von allen in Österreich arbeitenden Menschen in Form 
von Steuern beigetragen.  

· Die österreichische Krankenversicherung garantiert versicherten 
Personen eine (zumindest teilweise) Übernahme der Kosten für 
medizinische Behandlungen. Das schließt auch psychologische 
Behandlungen mit ein. 
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Allgemeine Informationen zu Versicherungen 
 
Krankenversicherung: Von der Krankenversicherung werden Kosten, die 
bei Erkrankungen, sowie Kosten, die bei Arbeitsunfähigkeit in Folge von 
Krankheit oder Mutterschaft entstehen, abgedeckt. Sie haben das Recht 
auf Behandlung und Pflege, sowie auf Geldleistung (z.B. in Form von 
Krankengeld). Die Krankenversicherung wird von den Krankenkassen 
verwaltet. 
 

Unfallversicherung: Durch die Unfallversicherung sind Unfälle am 
Arbeitsplatz sowie Berufskrankheiten abgesichert. Die 
Unfallversicherung wird von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 
(UVA) verwaltet.  
 
Pensionsversicherung: In Österreich haben ältere Menschen das Recht 
auf Pension (Altersversorgung), das bedeutet, Sie bekommen am Ende 
Ihres Arbeitslebens monatlich Geld vom Staat. Die Höhe der Pension 
wird nach dem von Ihnen verdienten Gehalt berechnet. Das offizielle 
Pensionierungsalter liegt in Österreich für Frauen bei 60 und für Männer 
bei 65 Jahren. Es gibt allerdings auch Sonderregelungen. Die 
Pensionsversicherung wird durch die Pensionsversicherungsanstalt 
(PVA) verwaltet. 
 
Arbeitslosenversicherung: Diese umfasst das Recht auf 
Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und aktive Arbeitsmarktmaßnahmen bei 
Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenversicherung wird durch das 
Arbeitsmarktservice (AMS) verwaltet. Wer also seine Arbeit verliert, 
erhält Arbeitslosengeld. Dieses Geld soll bei der Arbeitssuche helfen, bis 
eine neue Arbeit gefunden wird. Voraussetzung ist, dass Sie vorher 
mindestens 13 Monate gearbeitet hat. Die Höhe hängt davon ab, wieviel 
Sie vorher verdient haben. Arbeitslosengeld erhalten Sie nicht 
automatisch, sondern es muss beim Arbeitsmarktservice (AMS) 
beantragt werden.  
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14. Gesundheit 

 
 

· In Österreich geht man nur bei Notfällen ins Spital, bei Krankheit 
suchen Sie einen Hausarzt auf. 

· Für viele Leistungen im Gesundheitsbereich kommt Ihre 
Krankenversicherung auf. 

· Für den Ärzt/innen-Besuch benötigen Sie eine 
Krankenversicherung und eine E-Card.  

· Die Notrufnummern in Österreich sind: 122 Feuerwehr, 133 Polizei, 
144 Rettung. 
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Allgemeine Informationen zu Gesundheit 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Österreich gibt es Krankenhäuser und Artztpraxen. Es ist, außer in 
Notfällen, nicht üblich, ein Krankenhaus aufzusuchen. Gehen Sie für 
reguläre Untersuchungen zu den Hausärzt/innen. Dort werden Sie, wenn 
nötig, zu einem Facharzt oder einer Fachärztin, oder in ein Krankenhaus 
überwiesen. Viele Behandlungskosten werden von Ärzt/innen mit den 
Krankenkassen direkt verrechnet. Für die Patient/innen entstehen meist 
keine weiteren Kosten. Nur bei manchen bestimmten Untersuchungen, 
oder für gewisse Bestätigungen, müssen Sie einen eigenen Beitrag 
bezahlen.  
 
Manche Behandlungen werden nicht oder nur teilweise von der 
Krankenkasse übernommen. Vor allem bei Zahnbehandlungen müssen 
die Patient/innen viele Kosten selbst tragen. Dies betrifft insbesondere 
Zahnimplantate: sie werden nicht von der Krankenkasse bezahlt und 
sind leider sehr teuer.  
 

Patient/innen benötigen für einen Ärzt/innen-
Besuch eine sogenannte E-Card. Diese Karte 
im Scheckkartenformat wird auf Antrag von der 
Sozialversicherung ausgestellt und Ihnen 
automatisch per Post zugeschickt. Beim 
Antrag hilft Ihnen Ihre Ansprechperson. Die E-
Card müssen Sie jedes Mal vorlegen, wenn 

Sie zum Arzt oder zur Ärztin, oder ins Spital gehen. Nehmen Sie 

Gut zu Wissen bei Arzterminen  
· In der Regel können Sie während der Ordinations- 

bzw. Sprechzeiten ohne einen Termin zu Ihrem 
Hausarzt/zu Ihrer Hausärtzin gehen. Sie müssen 
dort im Wartezimmer warten, bis Sie drangenommen 
werden. 

· Besonders bei Fachärtz/innen müssen Termine oft 
weit im Voraus vereinbart werden. Es ist also nicht 
erstaunlich, wenn Termine erst in ein paar Wochen 
vergeben werden; auch Österreicher/innen müssen 
so lange auf einen Termin warten. 

· Nicht alle Ärzte/Ärztinnen sprechen Ihre Sprache 
und die ARGE kann nicht für jeden Arztbesuch 
eine/n Dolmetscher/in zur Verfügung stellen: in 
manchen Fällen müssen Sie sich selber darum 
kümmern, dass Sie eine/e Dolmetscher/in begleitet.  

 



 

58 

 

zusätzlich auch immer einen Lichtbildausweis mit! Auf der E-Card sind 
alle Daten gespeichert, die der Arzt oder die Ärztin von Ihnen braucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notfälle 
Ein Notfall ist eine Situation, in der ein Menschenleben in Gefahr ist. 
Rufen Sie in einem Notfall eine der folgenden Nummern an: 
 

· Rettung: 144  
· Polizei: 133  
· Feuerwehr: 122 
· Frauennotruf: 0800 222 555 
· Europäischer Notruf, der in allen europäischen Ländern gilt: 112  

 
Diese Nummern sind in ganz Österreich kostenlos und müssen ohne 
Vorwahl gewählt werden. Sie erreichen sie auch von öffentlichen 
Telefonzellen, ohne Geld einzuwerfen und von Mobiltelefonen ohne SIM-
Karte, manchmal sogar ohne Empfang. 
 

Bitte beachten Sie, dass Sie diese Nummern ausschließlich im 
Notfall anrufen. Missbrauch kann teuer werden! Wenn Sie z.B. 
unverhältnismäßig mit der Rettung ins Spital fahren, könnte es 
passieren, dass Sie eine sehr hohe Rechnung zahlen müssen.  
 
Schwangerschaft und Geburt 
Damit die Krankenkasse die Kosten der Entbindung übernimmt, ist es 
wichtig, dass die Frau mindestens 8 Wochen vor dem voraussichtlichen 
Geburtstermin in Österreich eingereist ist oder erst nach der Geburt nach 
Österreich kommt. Ansonsten muss man damit rechnen, dass die Kosten 
der Geburt selbst zu tragen sind. 
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Ältere Menschen in Österreich 
Viele alte Menschen leben mit ihrem Ehepartner oder ihrer Ehepartnerin 
bzw. alleine in Wohnungen, Häusern oder auch in Altersheimen. 
Altersheime sind Betreuungseinrichtungen, die speziell an die 
Bedürfnisse alter und häufig pflegebedürftiger Personen angepasst sind.  
Heutzutage gibt es in Österreich mehr ältere Menschen als noch vor 
wenigen Jahrzehnten und es gibt für sie ein breites Angebot an 
Beschäftigungsmöglichkeiten und Freizeitaktivitäten.  
Ältere Menschen, die nicht mehr für sich selbst sorgen können, werden 
entweder privat von ihren Familien, oder bspw. von diplomierten 
Gesundheits- und Krankenpfleger/innen, Fachsozialarbeitern/innen, oder 
anderen, speziell geschulten Personen gepflegt. Diese Form der 
professionelle Hilfe wird sowohl von staatlichen als auch privaten 
Organisationen angeboten und organisiert. Daneben können zum 
Beispiel auch Heimhilfen, betreutes Wohnen oder das so genannte 24 
Stunden-Service in Anspruch genommen werden.  
 
Hinweis: Wer pflegebedürftig ist, hat unter bestimmten 
Voraussetzungen Anspruch auf Pflegegeld. Das Pflegegeld muss bei der 
zuständigen Krankenkasse beantragt werden. Mehr Informationen dazu 
finden Sie unter: www.pflegedaheim.at  



 

60 

 

15. Zusammenleben 
 

 

· Alle Menschen in Österreich haben das Recht, frei über ihr Leben 
zu entscheiden, sofern ihre Entscheidungen mit dem 
österreichischen Gesetz übereinstimmen.  

· Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit gelten als wichtige Werte in 
Österreich und dazu gehört auch der respektvolle Umgang mit dem 
jeweils Anderen. 

· Es gibt in Österreich (fast) keine Kleidungsvorschriften. Männer, 
Frauen und Kinder dürfen anziehen, was sie wollen.  

· Ihre Freizeit verbringen viele Menschen in Österreich gerne mit 
Sport (z.B. Laufen, Rad fahren, Fußball spielen, wandern, 
Skifahren) und viele Menschen sind in Sportvereinen aktiv.  

· Kultur- und Musikvereine sind ebenfalls sehr beliebt. Es gibt auch 
viele Vereine, die von Migrant/innen betrieben werden. Dort 
können Sie auch Menschen aus Ihrer Herkunftsregion 
kennenlernen! 
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Allgemeine Informationen zum Zusammenleben 
 

Meinungsfreiheit & Menschenrechte 
 
Meinungsvielfalt wie Meinungsfreiheit sind wichtige Werte in Österreich. 
Dazu gehört auch der respektvolle Umgang mit dem jeweils Anderen 
und auch mit anderen Kulturen.  
In Österreich sind die Menschenrechte gesetzlich anerkannt und die 
Werte der Demokratie und Meinungsfreiheit sind in der österreichischen 
Verfassung festgeschrieben. Für alle Menschen gelten daher dieselben 
Gesetze, egal, woher sie kommen, welcher Religion oder welchen 
Geschlechts sie angehören.  
Das Ziel gleicher Regeln für alle ist, dass alle Menschen in Österreich in 
Frieden miteinander leben können. Alle Menschen in Österreich haben 
ebenfalls das Recht, frei über ihr Leben zu entscheiden, sofern ihre 
Entscheidungen mit dem österreichischen Gesetz übereinstimmen.  
In Österreich leben viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern und 
Kulturen. Es ist daher wichtig, dass die Menschen offen aufeinander 
zugehen und andere Werte und Umgangsformen respektieren, auch 
wenn es eventuelle Unterschiede zwischen den Religionen oder den 
Traditionen gibt. Offenheit und Respekt fördern ein harmonisches 
Miteinander! 
 
Kulturelle Adaption 
Sie werden manche Situationen vielleicht als seltsam, verstörend oder 
vielleicht auch als lustig empfinden. Das ist ganz normal! 
Wenn Menschen in ein anderes Land auswandern, in denen die 
kulturellen Unterschiede groß sind, können sie in eine Art Kulturschock 
verfallen. Es kann z.B. sein, dass Sie anfangs in Österreich glücklich 
sind, weil alles neu und aufregend ist. Diesem Gefühl folgt oftmals Angst 
und Ärger, wenn man Herausforderungen begegnet. Manche Menschen 
fühlen sich dann fehl am Platz und allein. In dieser Zeit können Sie 
Unterstützung bekommen.  
Reden Sie über Ihre Sorgen! Sie können in so einem Fall auch auf 
Unterstützung bei Psycholog/innen und Psychotherapeut/innen 
anfragen. In Österreich lassen sich viele Menschen von Psycholog/innen 
beraten.  
Nach einiger Zeit werden Sie sich wieder wohler fühlen, vor allem dann, 
wenn Sie mehr Vertrauen in Ihrer neuen Umgebung fassen konnten. Von 
da an wird es Ihnen immer leichter fallen, mit neuen Umständen 
umzugehen. 
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Begrüßen und Verabschieden  
 
Beim Begrüßen und Verabschieden zeigen manche Menschen gerne 
Nähe. Hier sehen Sie drei verschiedene Formen, wie sich Menschen in 
Österreich begrüßen.  
 
Kommt Ihnen eine Form bekannt vor? Wie begrüßen Sie Ihre 
Ehepartner, Ihren Chef oder einen guten Freund? 
 

 
 
 
 
 
 

 
Es gibt unterschiedliche Arten sich zu begrüßen und sich zu 
verabschieden. In Österreich begrüßt man sich oft mit Worten oder mit 
einem Händeschütteln mit der rechten Hand. Der Händedruck ist meist 
fest (aber nicht zu fest) und man sieht sich beim Begrüßen und 
Verabschieden in die Augen.  

 
Essen 
Die österreichische Küche ist in den verschiedenen Regionen sehr 
unterschiedlich. Es wird viel Fleisch gegessen, viele Leute ernähren sich 
aber auch vegetarisch.  
 
In den letzten Jahrzehnten ist auch die internationale Küche in 
Österreich immer beliebter geworden. Es gibt viele internationale Lokale 
in Österreich. Vor allem in Wien gibt es Lokale, die auch arabische 
Küche anbieten.  
 
Männer, Frauen und Kinder essen in Lokalen im selben Raum und es 
gibt keine getrennten Bereiche für Frauen, Männer oder Familien. Aber 
es gibt häufig getrennte Räume für Raucher und Nicht-Raucher. 
 
Hinweis: In Österreich können Sie fast immer das Wasser 
direkt aus dem Wasserhahn trinken. Das Wasser hat eine 
sehr gute Qualität! Außer Sie finden das nebenan 
abgebildete Zeichen. Es heißt: Kein Trinkwasser.  
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Hier können Sie ein paar typisch österreichische Speisen sehen: 

  
 
 
 

 
 
Einkaufen  
Eingekauft wird meist in Supermärkten oder auf dem Markt, falls einer in 
der Nähe vorhanden ist. Die Öffnungszeiten der Supermärkte in den 
Städten sind meist von Montag bis Freitag von ca. 7:30-19:30 Uhr, und 
Samstag von 7:30-18:00 Uhr. Sonntags haben die meisten Supermärkte 
geschlossen. In ländlicheren Regionen schließen die Supermärkte unter 
der Woche manchmal früher als 19:30 Uhr und haben auch am Samstag 
meist nur bis 12:00 Uhr geöffnet. Fixe Straßenmärkte gibt es wenige in 
Österreich. In einigen Orten gibt es aber einmal pro Woche einen 
Wochenmarkt, bei dem oft Bauern oder Bäuerinnen aus der Umgebung 
ihr Obst, Gemüse und auch Fleisch verkaufen. Vor allem in den 
größeren Städten gibt es auch Geschäfte, die Lebensmittel für arabische 
Gerichte verkaufen. 
 
Kleidung  
Es gibt in Österreich (fast) keine Kleidungsvorschriften. Männer, Frauen 
und Kinder dürfen anziehen, was sie wollen. Im Sommer sind die 
Menschen oft leicht bekleidet und tragen kurze Hosen oder Röcke und 
auch oft schulterfreie Oberteile.  
Eltern sind dafür verantwortlich, Ihre Kinder der Jahreszeit angepasst 
anzuziehen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf dem Foto sehen Sie 
ein Schnitzel. Das ist ein 
Fleisch (meist 
Schweinefleisch) mit 
Panier (Mehl und Eier). 

Auf dem Foto sehen Sie eine 
Brettljause. Sie sehen, dass 
sehr viel Fleisch, zumeist 
Schweine-, Rind- oder 
Hühnerfleisch gegessen wird. 

Auf dem Foto können 
Sie ein Kleinkind im 
Winter sehen. 

Auf dem Foto können 
Sie eine junge Frau 
im Frühling sehen.

Österreich ist auch bekannt für 
seine Süßspeisen. Auf dem 
Foto sehen Sie einen 
Kaiserschmarrn.  
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Freizeit 

Samstag und Sonntag ist Wochenende. Die 
Freizeit verbringen viele Österreicher/innen 
gerne mit Sport (z.B. Laufen, Rad fahren, 
Fußball spielen, Wandern, Skifahren) und 
viele Menschen sind in Sportvereinen aktiv. 
Auch Kultur- und Musikvereine sind sehr 
beliebt. Neben österreichischen Vereinen 
gibt es auch viele Vereine, die von 

Migrant/innen betrieben werden. Dort können Sie auch Menschen aus 
ihrer Herkunftsregion kennenlernen. 
Manche Menschen engagieren sich freiwillig in sozialen Vereinen. Das 
heißt, dass sie ohne Bezahlung für einen guten Zweck arbeiten, z.B. 
beim Rettungsdienst, bei karitativen Einrichtungen wie der Caritas oder 
für die Umwelt. Auf dem Land ist hier vor allem die Arbeit bei der 
Freiwilligen Feuerwehr sehr beliebt. 
 
Erkundigen Sie sich, wo Sie sich freiwillig engagieren können und 
möchten. Eine solche Arbeit ist ebenfalls eine gute Möglichkeit, um 
Österreicher/innen und das Leben in Österreich besser kennenzulernen. 
Außerdem wird es Ihnen leichter fallen, schnell Deutsch zu lernen, wenn 
Sie die Sprache direkt anwenden. 
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16. Religion 
 

 

· Viele Österreicher/innen sind Christen (72% der Bevölkerung). Die 
stärkste Gruppe bilden die Katholik/innen mit ca. 60%. 

· 7% der österreichischen Bevölkerung haben einen islamischen 
Glauben.  

· Der Islam ist seit 1912 in Österreich eine anerkannte 
Religionsgemeinschaft.  

· Die Religionsfreiheit ist in Österreich gesetzlich verankert. 
Personen können daher ihre Religion frei ausüben.  

· Religion ist für die meisten Menschen in Österreich Privatsache 
und wird meist nicht stark in der Öffentlichkeit gelebt.  

· In Österreich sind Religion und Politik voneinander getrennt. Das 
österreichische Gesetz steht über den religiösen Vorschriften. 

· Das Tragen eines Kopftuches aus religiösen Gründen ist in 
Österreich erlaubt.  

· In Österreich gibt es ungefähr 200 muslimische Gebetsräume.  
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Allgemeine Informationen zu Religion 
 

Die meisten Menschen in Österreich sind Christen – insgesamt ca. 6,1 
Millionen Menschen (ca. 62% davon sind katholisch, 6% davon sind 
orthodox und 4% davon sind evangelisch).  
Es gibt auch sehr viele Menschen ohne Konfession in Österreich, die 
entweder seit der Geburt keiner Religion angehören oder aus einer 
Religionsgemeinschaft ausgetreten sind. Keiner Religion anzugehören 
ist in Österreich gesetzlich erlaubt. 
7% der österreichischen Bevölkerung haben einen islamischen Glauben. 
Somit stellt der Islam die drittgrößte Glaubensgemeinschaft in Österreich 
dar (nach dem Christentum und den Menschen, die keiner Religion 
angehören). Weitere kleinere Religionsgemeinschaften sind z.B. 
Aleviten, Buddhisten oder Juden. 
Die Religionsfreiheit ist in Österreich gesetzlich verankert. Personen 
können daher ihre Religion frei ausüben. 
Religion ist für die meisten Menschen in Österreich Privatsache und wird 
nicht stark in der Öffentlichkeit gelebt. Einige Personen gehen jeden 
Sonntag in die Kirche, aber lange nicht alle Christen besuchen 
regelmäßig die Kirche.  
 
Islam 
In Österreich ist der Islam seit 1912 eine gesetzlich anerkannte Religion. 
Es gibt seither auch ein Islamgesetz, das das Praktizieren des Islams in 
Österreich regelt. Die meisten Muslime leben in Wien. 
 
Religion und Staat sind voneinander getrennt. Das österreichische 
Gesetz steht über religiösen Vorschriften. Hier einige Beispiele, wie sich 
dies auf Ihren Alltag auswirken kann: 
• Es gibt keine gesetzlichen Feiertage für Muslime. Die Feiertage in 

Österreich richten sich nach dem christlichen Glauben oder 
politischen Ereignissen aus der Vergangenheit. Wenn Sie arbeiten 
und an einem muslimischen Feiertag frei haben möchten, müssen 
Sie das mit Ihrem/Ihrer Arbeitgeber/in besprechen. 

• Rituelles Schlachten von Tieren ist nur in dafür bestimmten 
Schlachtanlagen erlaubt. Zudem muss ein Tierarzt anwesend sein. 

• Die muslimische Bestattung unterscheidet sich in einigen Aspekten 
von der Bestattung, die das österreichische Gesetz vorsieht. In 
Österreich muss jeder Mensch in einem Sarg begraben werden. 
Eine Bestattung ohne Sarg ist nicht erlaubt und daher auch nicht 
möglich. Auch gibt es bestimmte Wartezeiten bis zur Bestattung, 
um einen Scheintod auszuschließen. Im Jahr 2003 wurde der erste 
Islamische Friedhof in Wien errichtet, in dem die Gräber nach 
Mekka ausgerichtet sind.  
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Das Tragen eines Kopftuches aus 
religiösen Gründen ist in Österreich 
erlaubt.  
Wichtig ist, dass die Person, die das 
Kopftuch trägt, sich freiwillig dazu 
entschieden hat ein Kopftuch zu tragen.  
In manchen Vierteln bzw. Städten sind 
viele Frauen mit Kopftuch zu sehen, in 
anderen Städten und in kleinere Gemeinden auf dem Land ist es eher 
unüblich. 

 
In Österreich existieren ungefähr 200 
Gebetsräume für Moslime und vier 
Moscheen. Der Gebetsruf des Muezzins darf 
erst nach sechs Uhr morgens ertönen, da 
davor die gesetzliche Nachtruhe gilt. 
 
 
 

Schule und Religionsunterricht 
An öffentlichen Schulen ist der Religionsunterricht Pflicht, sofern die 
Kinder einer Religion zugehören. Ab dem 14. Lebensjahr haben die 
Kinder die Möglichkeit, sich selbstständig vom Religionsunterricht 
abzumelden. Die Kinder können selbst entscheiden, ob sie weiterhin den 
Religionsunterricht besuchen möchten oder nicht. Es gibt islamischen 
Religionsunterricht in Österreich – er wird jedoch nicht an allen Schulen 
automatisch angeboten! Bitte informieren Sie sich genau.  
 
 

  



 

68 

 

17. Adressen 
 

Österreichische Botschaften vor Ort 
 Adresse Kontakt 
Österreichische Botschaft 
– Amman, Jordanien 

Mithqal Al-Fayez Street 36 
Jabal Amman 
P.O.Box 830795 
Amman 11183 
Jordan 

Tel: +962 6/460 11 01  
+962 6/460 11 03 
Fax: +962 6/461 27 25 
amman-ob@bmeia.gv.at  

Österreichische Botschaft 
– Ankara, Türkei 

Atatürk Bulvari 189 
06680 Ankara 
P.K. 131 
06661 Ankara-Kücükesat, 
Turkey 

Tel: +90 312/405 51 90/1/2  
Fax: +90 312/418 94 54 
ankara-ob@bmeia.gv.at 
 

Generalkonsulat von 
Österreich in Istanbul 

Köybasi cad. No. 46 
34464 Yeniköy, Istanbul, 
Turkey 

Tel: +90 212/363 8410 
istanbul-gk@bmeia.gv.at 

 
IOM Missionen vor Ort 

 Adresse Kontakt 
IOM – Amman, Jordanien 
 

Tela'a al Ali, Suhayl Al-
Majdoubah Street 
Building number 12 
Amman, Jordan 
(Opposite the university 
hospital, beside the Arab 
Society College) 
Mailing Address: 
P.O. Box 4880 
Amman 11953, Jordan 

Tel: +962 6/562 5080  
Fax: +962 6/562 5081  
iomamman@iom.int  
 

IOM – Istanbul, Türkei Barbaros Bulvarı Orhan 
Birman İş Merkezi Kat:2 
No:149 Balmumcu / Beşiktaş- 
Istanbul, Turkey 

Tel: +90 212/293 50 00 
Fax: +90 212/249 27 33 
iomistanbul@iom.int 
 

 
Traiskirchen 

 Adresse Kontakt 
EAST Traiskirchen – Ost Otto Glöckl Straße 24 

Haus 17 
A-2514 Traiskirchen 

Tel: +43 2252/5053 
Fax: +43 2252/5053 7699 
bfa-east-ost-
einlaufstelle@bmi.gv.at  

 
Arbeitsgemeinschaft Humanitäre Aufnahme (ARGE Resettment) 

 
Barbara KURZ: barbara.kurz@caritas-austria.at 
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18. Bildernachweis 
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Gepäckstücke: Clip Art, Microsoft 
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Österreichkarte (Bundesländer und Nachbarländer): © TUBS (own work), Wikimedia Commons, Lizenziert unter 
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Karte Österreich in Europa: © TUBS (own work), Wikimedia Commons, Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) 

Österreichische Flagge: © SKopp [Public domain], Wikimedia Commons, gemeinfrei.  
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Stefansdom: © Bwag (Own work), Wikimedia Commons, Lizenziert unter CC BY-SA 4.0, 

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) 

Großglockner: © Otberg (Own work) [Public domain], Wikimedia Commons, gemeinfrei. 

Attersee: © Mikegr, Wikimedia Commons, Lizenziert unter CC-BY-SA-3.0 
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